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KURZFASSUNG 
 

Das Gemeindegebiet der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel, Teilregionales Versor-

gungszentrum gemäß den Festlegungen des Regionalen Entwicklungsprogrammes (Pla-

nungsregion Graz/Graz-Umgebung) grenzt im Norden an die Gemeinden Gratkorn und Grat-

wein, im Osten an Graz, im Süden an Thal und im Südwesten an Rein und St. Oswald bei 

Plankenwarth. 

 

In Abstimmung mit den Raumordnungsgrundsätzen des Stmk. Raumordnungsgesetzes 2010,  

LGBl. Nr. 49/2010, den Festlegungen des geltenden Landesentwicklungsprogramms 2009 

(LGBl. Nr. 75/2009) und des geltenden Regionalen Entwicklungsprogramms für die Planungs-

region Graz/Graz-Umgebung (LGBl. Nr. 106/2005) werden die siedlungs- und kommunalpoliti-

schen Entwicklungsziele, ausgehend von den Ergebnissen der Bestandsaufnahme und der 

Problemanalyse (Stand: April 2010), aufbauend auf dem Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 

4.00 idgF aus dem Jahre 2003 überarbeitet und nach dem Leitfaden „Örtliches Entwicklungs-

konzept“ des Amtes der Stmk. Landesregierung neu gegliedert bzw. ergänzt. Der Entwick-

lungsplan (bisher Siedlungsleitbild und integraler Bestandteil des Örtlichen Entwicklungskon-

zeptes Nr. 4.00) wird an das geltende Stmk. ROG 2010 idgF angepasst bzw. in Teilräumen 

aufgrund des langfristigen Planungshorizontes (15 Jahre) adaptiert und gem. Planzeichenver-

ordnung für den Örtlichen Entwicklungsplan (Quelle: Amt der Stmk. Landesregierung, A 16 

und FA 13B; LGBl. Nr. 12/2008, in Kraft seit 01.04.2008) im Maßstab M 1:10.000 übersichtlich 

dargestellt und im Erläuterungsbericht im Detail näher begründet. 

 

Regionales Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Graz/Graz-Umgebung 

(LGBl. Nr. 106/2005):  

Gem. § 3 (Ziele und Maßnahmen für die Teilräume) des REPRO Graz / Graz-Umgebung 

(Rechtskraft: 01.01.2006) wird das Gemeindegebiet in insgesamt 3 Teilräume, die im Wortlaut 

bzw. Erläuterungsbericht näher beschrieben werden, unterteilt: „Siedlungs- und Industrieland-

schaften“, „Grünlandgeprägte inneralpine Täler und Becken“ und „Forstwirtschaftlich gepräg-

tes Bergland“. Außerdem liegen nachfolgende Vorrangzonen im Gemeindegebiet von Juden-

dorf-Straßengel und sind diese als Überörtliche Vorgaben im Rahmen der Erstellung des ÖEK 

zu berücksichtigen: „Grünzonen“.  
 

Der gesamte Talraum (sh. Wortlaut zum ÖEK Nr. 5.00) wird in Abstimmung mit dem gelten-

den REPRO G/GU als Überörtlicher Siedlungsschwerpunkt festgelegt und werden keine weite-

ren Örtlichen Siedlungsschwerpunkte festgelegt.  

 

Siedlungsentwicklung:  

Ausgehend von der vorherrschenden Siedlungsstruktur in den verschiedenen Ortsteilen wer-

den in den Siedlungsgebieten planmäßige Nachverdichtungen im Sinne von Lückenschließun-

gen unter Beachtung der vorhandenen infrastrukturellen und (verkehrs-)technischen Gege-

benheiten geplant. Großflächige Siedlungserweiterungen kommen im Entwicklungsplan Nr. 

5.00 ausgenommen jenes Potenziales im Ortsteil Hundsdorf nicht vor.  
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Für Wohnen stehen weitere Potenziale zur Verfügung, wie das großflächige Aufschließungsge-

biet zwischen Mitterstraße und Schulstraße in zentraler Lage. Die Entwicklungsgebiete der 

noch unbebauten Flächen sind teilweise durch naturräumliche Einschränkungen (Hochwasser, 

Gefährdungsbereiche, Oberflächenwasserabflussbereiche) derzeit nur bedingt entwickelbar.   

 

Die dynamische Entwicklung im Hauptort eröffnet die Möglichkeiten, zentrale Einrichtungen in 

gut erreichbarer Situation planmäßig zu erweitern. 

Gefährdungen für das Hauptsiedlungsgebiet gehen von den Wildbachgefahrenzonen des (der) 

Toffisgraben und des Hochwasserabflussgebietes des Rötzbaches aus.  

Jene im ÖEP Nr. 5.00 festgelegten Entwicklungspotenziale innerhalb „Gelber Gefahrenzonen“ 

können erst nach gegebener Gefahrenfreistellung des gesamten Gebietes genutzt werden.  

 

Der neue Bereich um den Hauptplatz und das Gemeindeamt wird ohne maßgebliche Verände-

rungen in den ÖEP Nr. 5.00 übernommen.  

 

Die Marktgemeinde Judendorf-Straßengel legt im neuen Entwicklungsplan sowie dem zugehö-

rigen Wortlaut eine Prioritätenreihung für die einzelnen Ortsteile hinsichtlich siedlungspolitisch 

gewünschter räumlich-funktioneller Entwicklungen fest. 

 

Industrie und Gewerbe  

Die Entwicklungsmöglichkeiten für Industrie- und Gewerbegebiete sind im bestehenden Ge-

werbepark bereits überwiegend konsumiert, weitere Gewerbezonen lassen sich in hiefür ge-

eigneten Zonen nicht entwickeln.  

 

Strategische Umweltprüfung:  

Für alle gegenüber dem Siedlungsleitbild Nr. 4.00 idgF geänderten Festlegungen wurde eine 

Vorprüfung hinsichtlich der Bestimmungen des § 4 (Umweltprüfung) Stmk. ROG 2010 idgF 

durchgeführt. 

Durch die in der Differenzliste erläuterten Planänderungen werden keine neuen Grundlagen 

für Projekte geschaffen, die gemäß dem Anhang 1 UVP-G 2000 idgF einer UVP unterliegen. Im 

Gemeindegebiet von Judendorf-Straßengel befindet sich kein Europaschutzgebiet. 

 

In Summe erfolgen Funktionsbereichszuwächse im Ausmaß von ca. 11 ha. 

Wie in der Differenzliste dokumentiert, sind im Zuge der Ausarbeitung des Entwicklungsplanes 

Nr. 5.00 keine erheblichen Änderungen gegenüber dem 4. Siedlungsleitbild zu erkennen. Die 

Erstellung eines Umweltberichts entfällt daher. 

Weiters werden die Bestimmungen der Alpenkonvention berücksichtigt.  

 
 

Judendorf-Straßengel, am 28.11.2011 
 
 



20111121_111FR10_An_ÖEK_Wrtlt_Aufl.doc Pumpernig & Partner ZT GmbH 

  1 

 

VERORDNUNG DER MARKTGEMEINDE  
JUDENDORF-STRASSENGEL 

 

ÖRTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT NR. 5.00 
 

 

Präambel und Rechtsgrundlage  

 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel hat in seiner Sitzung am 

28.11.2011 beschlossen, das Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 5.00 samt Örtlichen Entwick-

lungsplan (ÖEP) gem. §§ 24 und 42 Stmk. ROG 2010, LGBl. Nr. 49/2010 idF LGBl. Nr. 

69/2011, in der Zeit von 19.12.2011 bis 13.02.2012 (mind. 8 Wochen) öffentlich aufzulegen.  

Die öffentliche Versammlung gem. § 24 (5) Stmk. ROG 2010 idgF findet am 17.01.2012 statt.  

 

Eine Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes /Entwicklungsplanes Nr. 5.00 der 

Marktgemeinde Judendorf-Straßengel bedingt den Nachweis wesentlich geänderter Planungs-

voraussetzungen. Dies sind z.B. raumordnungsfachlich relevante Veränderungen aufgrund von 

baurechtlichen Verwendungszweckänderungen gem. BauG 1995 idgF1 oder ähnliche Änderun-

gen, die eine Neu-Beurteilung eines Gebietes nötig machen.  

 

§1 

Umfang und Inhalt  

 

(1) Das Örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK) Nr. 5.00 der Marktgemeinde Judendorf-

Straßengel besteht aus dem Verordnungswortlaut, dem Örtlichen Entwicklungsplan 

(ÖEP) im Maßstab 1:10.000 als Planwerk und dem zugehörigen Erläuterungsbericht. 

 

(2) In Abstimmung mit den geltenden Raumordnungsgrundsätzen des Stmk. Raumord-

nungsgesetzes 2010 (LGBl. Nr. 49/2010 idF LGBl. Nr. 69/2011), den Festlegungen 

des Landesentwicklungsprogramms 2009 (LGBl. Nr. 75/2009), dem Regionalen Ent-

wicklungsprogramm für die Planungsregion (politischer Bezirk) Graz/Graz-Umgebung 

(LGBl. Nr. 106/2005) und der Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 

12.09.2005 über ein Programm zur hochwassersicheren Entwicklung der Siedlungs-

räume (LGBl. Nr. 117/2005) werden, aufbauend auf dem Örtlichen Entwicklungskon-

zept Nr. 4.00 (verfasst von DI Maximilian Pumpernig, Ing. Kons. für Raumplanung 

und Raumordnung) nachfolgende Entwicklungsziele und Maßnahmen für die 

Marktgemeinde Judendorf-Straßengel kurz-, mittel- bis langfristig (15 Jahre) ange-

passt bzw. neu festgelegt.  

 

                                                
1  oder eine an dessen Stelle tretenden Werk 
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§ 2 

Plangrundlage und Verfasser 

 

(1) Der Entwicklungsplan im Maßstab M 1:10.000 basiert auf entzerrten Orthofotos 

(Quelle: LBD-GIS Steiermark, Stand: 18. Juni 2009 und Nachträge aufgrund der 

durchgeführten Bestandsaufnahme vom April 2010). 

 

(2) Das Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 5.00 wurde in Abstimmung mit dem Planungs-

ausschuss der Marktgemeinde ausgearbeitet und werden die Entscheidungsgrundla-

gen für den vorliegenden Entwurf vom Raumplanungsbüro Pumpernig & Partner ZT 

GmbH, Mariahilferstraße 20/I, A-8020 Graz (GZ: 111FR10, Stand der Ausfertigung: 

21.11.2011) zusammengestellt und verfasst. 

 

 

§ 3 

Festlegungen des Entwicklungsplanes  

im Wirkungsbereich der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel 

 

(1) Detailabgrenzung und Übernahme überörtlicher Festlegungen und Land-

schaftsteilräume:  

 

Z.1 Gem. Landesentwicklungsprogramm 2009 2 befindet sich das Gemeinde-

gebiet von Judendorf-Straßengel gem. § 2 „Regionen“ innerhalb der Region 

„Steirischer Zentralraum“, bestehend aus den politischen Bezirken Voitsberg, 

Graz und Graz-Umgebung. 

 

Z.2  Gem. Regionalem Entwicklungsprogramm für die Planungsregion 

(politischer Bezirk) Graz / Graz-Umgebung 3, LGBl. Nr. 106/2005 wird 

die Marktgemeinde Judendorf-Straßengel als Teilregionales Versorgungszent-

rum (Nahversorgungszentrum im Sinne des Landesentwicklungsprogrammes 

1977) eingestuft.  

 

Das Teilregionale Versorgungszentrum Judendorf-Straßengel/ zu-

gleich Überörtlicher Siedlungsschwerpunkt  und einziger Siedlungs-

schwerpunkt im Gemeindegebiet  umfasst neben dem Ortszentrum (Orts-

teile Judendorf und Straßengel) mit allen wichtigen öffentlich-sozialen sowie 

privat-gewerblichen Einrichtungen den gesamten kompakten Talraum von der 

Gemeindegrenze im Osten zu Raach, um den Kirchberg bis hin zur naturräum-

lichen Begrenzung im Süden durch die Berg-/Waldlandschaft bis zum 

Rötzgraben südlich des Kugelbergs und entlang des Kugelberges einschließlich 

                                                
2  LEP 2009, LGBl. Nr. 75/2009 vom 01.09.2009 
3  REPRO G/GU, LGBl. Nr. 106/2005 mit Rechtskraft 01.11.2005 
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Hundsdorf im Westen zur Gemeindegrenze zu Gratwein im Norden bzw. zur 

Mur im Nordosten.  

 

 

lit. a) Gem. § 3 Teilräume  des geltenden REPRO Graz/ Graz-Umgebung4 befinden 

sich die folgenden Ortsteile der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel inner-

halb nachfolgender Teilräume: 

 

 Die Siedlungs- und Industrielandschaften umfassen die Ortsteile 

Judendorf und Straßengel sowie Teile von Hundsdorf. 

 

 In den Grünlandgeprägten inneralpinen Tälern und Becken liegen 

Teile von Hundsdorf, der Kugelberg und das südwestliche Gemeindege-

biet mit dem Ortsteil Rötz. 

 

 Im Forstwirtschaftlich geprägten Bergland kommt der südliche Teil 

von Straßengel zu liegen.  

 

 

lit. b) Gem. § 5 Vorrangzone   des REPRO Graz/ Graz-Umgebung befinden sich fol-

gende Teilgebiete der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel innerhalb nach-

folgender Vorrangzone: 

 

 Teilweise innerhalb der Grünzone  liegen die tradierten Siedlungsgebie-

te am Kugelberg, im Rötzgraben und die südlichen Bereiche des Ge-

meindegebietes von Judendorf-Straßengel  

 
 

(2) Räumlich-funktionelle Gliederung – Die Örtlichen Funktionen:  

 

Z.1  Siedlungsschwerpunkte im Rahmen der Örtlichen Raumplanung:  

Der festgelegte Überörtliche Siedlungsschwerpunkt entspricht den Vorgaben der 

„Richtlinie für die Festlegung und Abgrenzung von Örtlichen Siedlungsschwer-

punkten“ des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 16 – 

Landes- und Gemeindeentwicklung und FA 13B – Bau- und Raumordnung, 

Energieberatung (Stand: April 2007).  

Es werden aufgrund des kompakten Ortsbildes neben dem o. genannten Über- 

örtlichen Siedlungsschwerpunkt keine weiteren Örtlichen Siedlungsschwerpunk-

te für das Gemeindegebiet von Judendorf-Straßengel festgelegt.  

 

 

 

 

                                                
4   LGBl. Nr. 106/2005 
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Z.2 Funktionsbereiche:  

 Basierend auf dem rechtswirksamen Siedlungsleitbild Nr. 4.00 idgF werden 

die mittel- bis langfristigen siedlungspolitischen Zielsetzungen der Marktge-

meinde Judendorf-Straßengel auf Basis der vorherrschenden Bestandsgegeben-

heiten in den Entwicklungsplan Nr. 5.00 großteils übernommen. In einigen Be-

reichen kommt es aufgrund zwischenzeitlich erfolgter Änderungen der Rechts-

grundlagen und der neuen Rechtsnorm zu geringfügigen Anpassungen.  

 
lit. a) Wohnbereiche  (gelbe Farbgebung) sind Gebiete, in denen die Wohn-

funktion gegenüber anderen Funktionen Vorrang besitzt. Etwaige andere 

Nutzungen sollen über den Bestand hinausgehende, ortsübliche Versor-

gungsfunktionen in Abstimmung mit der Wohnfunktion erfüllen, haben 

sich dieser aber grundsätzlich unterzuordnen. Nutzungen, welche die 

Wohnfunktion beeinträchtigen, sind zu vermeiden bzw. zu reduzieren 

und bestehende Immissionen durch entsprechende Maßnahmen hintan-

zuhalten bzw. zu reduzieren. 

 

lit. b)  Zentrumsbereiche  (rote Farbgebung) umfassen Gebiete mit Gemen-

gelagen aus Öffentlichen Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, Handels- 

und Dienstleistungseinrichtungen aber auch Wohnnutzungen. Zur lang-

fristigen Erhaltung bzw. Sicherstellung von öffentlichen und gewerbli-

chen Einrichtungen soll neben der Gewährleistung günstiger Wirtschafts- 

und Arbeitsbedingungen sowie zur Sicherstellung der erforderlichen Ver-

sorgungsinfrastruktur für die Marktgemeinde Judendorf-Straßengel 

ebenso die Wohn- und Wohnumfeldqualität erhalten bzw. wo erforder-

lich, bedarfsorientiert verdichtet bzw. weiter entwickelt werden. 

 

lit. c)  Industrie- und Gewerbebereiche  (violette Farbgebung) umfassen 

vorwiegend größere, zusammenhängende Gebiete mit bestehender so-

wie geplanter betrieblicher und/oder industriell-gewerblicher Nutzung in-

klusive der erforderlichen infrastrukturellen Ausstattungen (z.B. Erreich-

barkeit, geringes Konfliktpotenzial, naturräumliche Voraussetzungen), 

die auch für künftige Betriebsansiedlungen mittel- bis langfristig gesi-

chert und unter Berücksichtigung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur 

planmäßig weiterentwickelt werden sollen.  

 

lit. d) Dörflich strukturierte Gebiete  (braune Farbgebung) sind räumlich-

funktionell abgestimmte Siedlungsräume mit noch vorwiegend landwirt-

schaftlicher Funktion, untergeordneter Wohnfunktion (betriebszugehöri-

ge Wohnfunktionen, in Einzelfällen auch Wohnnutzungen für Dritte, d.h. 

auch nicht betriebszugehörige Wohnfunktionen), bestehenden Dienst-

leistungseinrichtungen und örtlichem Gewerbe, in denen diese z.T. un-

terschiedlichen Nutzungen in einem historisch tradierten Naheverhältnis 

weiterhin bestehen werden. Der betriebliche Weiterbestand und etwaige 
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Erweiterungsflächen der landwirtschaftlichen Betriebe sind langfristig zu 

sichern. Andere Nutzungen haben sich grundsätzlich der landwirtschaft-

lichen Funktion unterzuordnen bzw. sind in gegenseitiger Abstimmung 

geordnet weiterzuentwickeln.  

 

lit. e)  Erholungsbereiche  (rosa Farbgebung) dienen dem Erhalt und der 

Weiterentwicklung von bestehenden Einrichtungen/Betrieben sowie der 

Entwicklung von künftigen, auf den Bedarf abgestimmten Nutzungen im 

Bereich des (Erholungs-) Tourismus, der Freizeitnutzung und Anlagen 

sonstiger Erholungszwecke (z.B. REHA-Klinik Judendorf-Straßengel).  

 

lit. f)  Bereiche mit 2 Funktionen – Überlagernde Funktionsbereiche  

werden aufgrund des Erfordernisses der Darstellung zweier Funktionen 

und der bestehenden und künftig beabsichtigten Nutzung als sich über-

lagernde Funktion (Schraffur in der Farbe der jeweiligen Nutzung) fest-

gelegt. Diese betreffen z.B. zentrale Funktionen iVm Wohnfunktionen 

ebenso betriebliche Funktionen in Überlagerung mit Wohnfunktionen, 

landwirtschaftliche Funktionen mit Wohnfunktion, u.a. (Wenn-Dann-

Entscheidungen, abhängig von der nachweislichen Aufgabe der bisheri-

gen Nutzung).  

 

lit. g)  Entwicklungspotenziale  (punktierte Darstellung, Farbe nach Funkti-

onsbereich) dienen der planmäßigen und bedarfsorientierten Weiterent-

wicklung bestehender (Siedlungs-) Strukturen während der gesamten 

Geltungsdauer des 5. ÖEKs (15 Jahre) und allenfalls darüber hinaus und 

stellen die Fortführung des im ÖEK 4.00 festgelegten Potenziales dar. 

Die Entwicklungspotenziale werden durch Entwicklungsgrenzen nach 

außen hin räumlich begrenzt. Eine Nutzung der von gelben und/oder ro-

ten Gefahrenzonen beeinträchtigten Potenziale ist erst bei Realisierung 

von adäquaten Maßnahmen zur Gefahrenfreistellung des gesamten Ge-

bietes und siedlungspolitscher/kommunalpolitscher Willensbildung zuläs-

sig.  

 

Z.3 Örtliche Eignungszonen und Gliederungselemente  

 

lit. a) Bereiche für Spiel-, Sport- und Erholungszwecke sowie sonstige 

Zwecke  (grün schraffierte Bereiche, z.B. Fußballplätze, Stadion, Ten-

nisplätze, Sportplätze, Kinderspielplätze, aber auch Friedhofsbereich und 

Kleingärten sowie Parkanlagen) dienen der sportlichen Aktivität, der Er-

holung, der aktiven und passiven Freizeitgestaltung und (den damit in 

Zusammenhang stehenden) sonstigen Nutzungen. Diese Bereiche sollen 

von anderen Nutzungen weitgehend freigehalten und bedarfsorientiert 

im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen genutzt und planmäßig wei-

terentwickelt werden. Dadurch sollen jene Bereiche gesichert werden, 
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die aufgrund ihrer natürlichen Voraussetzungen und/oder Attraktivität, 

der benachbarten Einrichtungen und der besonderen räumlich-

funktionellen Bedeutung für die jeweilige Festlegung besonders geeignet 

sind.  

 

lit. b)  Siedlungs-/ landschaftsgliedernde Freihaltebereiche  (hellgrüne 

Balken) sollen von Bebauung langfristig weitgehend freigehalten werden 

und dienen der Abgrenzung zwischen unterschiedlichen Gegebenheiten. 

Sie werden aus Gründen des Ortsbildes, zur Freiraumerhaltung und zu 

landwirtschaftlichen Nutzungen festgelegt. Innerörtlich werden diese 

Gliederungselemente aus Ortsbildgründen ebenso mittel- bis langfristig 

festgelegt (geringfügige Inanspruchnahme i.R. der Festlegungen des § 3 

(3) Z.2 und Z.4 des Wortlautes). 

 

 

 (3) Entwicklungsgrenzen 

 

Z.1   Absolute naturräumliche Entwicklungsgrenzen  (durchgehende grüne  

Linie) sind langfristig nicht zu überschreitende Entwicklungsgrenzen, die auf-

grund von naturräumlichen Gegebenheiten (Geländesituation, Gewässer und 

sonstige rechtliche Grundlagen) festgelegt werden. 

 

Lfde. Nr.  Definition:  

1 Absolute naturräumliche Entwicklungsgrenze aufgrund von flie-

ßenden oder stehenden Gewässern  sowie zum Schutz der Ufer-

zonen entlang öffentlicher Gewässer unter Berücksichtigung ei-

nes Uferstreifens von mind. 10,0 m bei unbebauten Grundstü-

cken (ab der Böschungsoberkante). Geringere Abstände zum 

öffentlichen Gewässer können in dicht verbauten Gebieten sowie 

bei bestehenden baulichen Anlagen festgelegt werden.  

2 Absolute naturräumliche Entwicklungsgrenze aufgrund gegebener 

Geländekonfiguration  (Geländekante, steile Hänge, mangeln-

de Bauplatzeignung durch fehlende oder zu steile Zufahrten, 

etc.) und landschaftsprägender erhaltenswerter Waldbestand. 

 

Z.2  Relative naturräumliche Entwicklungsgrenzen  (strichlierte grüne Linie) 

sind Entwicklungsgrenzen, die solange nicht überschritten werden sollen, bis 

eine Änderung der Sach- und Rechtslage vorliegt. Überschreitungen im Ausmaß 

bis zu einer Bauplatztiefe sind bei gegebener Kriterienerfüllung (z.B. Änderung 

der rechtliche Voraussetzungen durch Vorlage einer Rodungsbewilligung) ohne 

Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes/ Entwicklungsplanes Nr. 4.00 

zulässig. 
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Lfde. Nr.  Definition /Kriterien für Überschreitung : 

3 Relative naturräumliche Entwicklungsgrenze aufgrund von 

Waldbestand . Einhalten eines mindestens 10,0 m breiten Strei-

fens zur Holzbringung und zur Vermeidung von allfälligen Schä-

den bei Windbruch. Überschreitungen im Ausmaß bis zu einer 

Bauplatztiefe sind bei siedlungspolitischer Willensbildung, vorlie-

gendem und rechtmäßigem Rodungsbescheid sowie direktem 

Baulandanschluss an bebautes Bauland mit vollständiger techni-

scher Infrastruktur zulässig. 

4 Relative naturräumliche Entwicklungsgrenze aufgrund ausgewie-

sener Hochwasserüberflutungsflächen, Gefahrenzo nen 

und Hinweisbereiche . Eine Überschreitung ist nach Maßgabe 

der (wasserrechtlichen) Bewilligungsfähigkeit zulässig. I.A. sind 

Abstimmung mit der jeweilig zuständigen Behörde/ Einrichtung 

zu führen.  

 

Z.3  Absolute siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen  (durchgehende rote 

Linie) sind langfristig nicht zu überschreitende äußere Entwicklungsgrenzen, die 

aufgrund von siedlungspolitischen Entscheidungen (z.B. Erhaltung der beste-

henden Siedlungsstrukturen aufgrund kompakter Siedlungsgefüge zur Wahrung 

des Ortsbildes) oder rechtlichen Rahmensetzungen (z.B. Gemeindegrenze) fest-

gelegt werden. 

 

Lfde. Nr.  Definition/Kriterien für Überschreitung:  

5 Absolute siedlungspolitische Entwicklungsgrenze zur Erhaltung 

kompakter Siedlungsräume, zur Wahrung des vorherrschenden 

Orts -, Straßen- und Landschaftsbildes  oder zur Abgrenzung 

zwischen einzelnen Siedlungsräumen (z.B. Puffer/ Freihaltezone). 

6 Absolute siedlungspolitische Entwicklungsgrenze aufgrund von 

übergeordneten Verkehrsträgern  sowie des lokalen Straßen- 

und Wegenetzes und der Eisenbahnlinie der ÖBB. 

 

 

Z.4   Relative siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen  (strichlierte rote Linie) 

 sind Entwicklungsgrenzen, bei denen Überschreitungen bei gegebener Kriterie-

nerfüllung ohne Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes/ Entwicklungs-

planes Nr. 5.00 bis zum jeweils definierten Ausmaß zulässig sind. 

 

Lfde. Nr.  Definition/Kriterien für Überschre itung:  

7 Relative siedlungspolitische Entwicklungsgrenze entlang der  

Gemeindegrenze in Abstimmung mit der Entwicklung in den 

Nachbargemeinden. 

8 Relative siedlungspolitische Entwicklungsgrenze aufgrund des 

rechnerisch ermittelten Baulandbedarfes . Überschreitungen im 
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Ausmaß einer Bauplatztiefe sind bei siedlungspolitischer Willens-

bildung oder überwiegender Konsumation der festgelegten Ent-

wicklungspotenziale im jeweiligen Ortsteil und Nachweis der 

technischen /infrastrukturellen Erschließung zulässig.  

9 Relative siedlungspolitische Entwicklungsgrenze als Grenze 

zwischen unterschiedlichen Nutzungen und damit verbundener 

oder möglicher Nutzungskollisionen  (z.B. Wohnnutzungen und 

Sondernutzungen etc.). Eine Überschreitung im Ausmaß einer 

Bauplatztiefe ist zulässig, wenn keine weiteren Nutzungskollisio-

nen zu erwarten sind. 

10 Relative siedlungspolitische Entwicklungsgrenze als Grenze 

zu langfristig zu erschließenden Baulandbereichen. Zulässig wer-

den Erweiterungen ausschließlich bei gegebener Infrastruktur 

(Straße, technische Erschließung, etc.) und siedlungspolitischer 

Willensbildung.   

11 Relative siedlungspolitische Entwicklungsgrenze als Grenze 

zu Flächen mit ersichtlich gemachten Altablagerungen (AxE) 

gem. Altlastensanierungsgesetz. Eine Konsumation der Flächen 

ist nach durchgeführten Sanierungsmaßnahmen bzw. nach Vor-

lage entsprechender Gutachten (z.B. bodenmechanisches Gut-

achten) und nach infrastruktureller/technischer Erschließbarkeit 

sowie positiver siedlungspolitischer Willensbildung zulässig. 

12 Relative siedlungspolitische Entwicklungsgrenze als Grenze 

zu Flächen im Braunen Hinweisbereich (gem. Gefahrenzonenplan 

der WLV). Eine Erweiterung ist ausschließlich bei geänderten 

Planungsvoraussetzungen (zB Änderung des Gefahrenpotenzia-

les), nachgewiesener infrastruktureller Erschließung und sied-

lungspolitischer Willensbildung zulässig. Bei Kriterienerfüllung 

kann der im ÖEP Nr. 5.00 festgelegte Freihaltebereich abgeän-

dert werden. 

 
 

§ 4 

Raumbezogene Ziele und Maßnahmen 

 

(1) Entwicklungsziele für Sachbereiche  

 

Z.1 Naturraum und Umwelt 

 
Präambel: 
Die Marktgemeinde Judendorf-Straßengel strebt weiterhin als generelle Zielsetzung 

die langfristige Erhaltung und den Schutz ihres Natur- und Landschaftsraumes an und 

werden nachfolgende detaillierte Teilziele nach erfolgter Evaluierung und  
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Anpassung der Ziele des 4. Örtlichen Entwicklungskonzept an die aktuellen Rechts-

grundlagen (REPRO, SAPRO, ROG 2010 idgF) übernommen bzw. neu festgelegt: 

 
lit. a) Schaffung der Voraussetzungen zur langfristigen Verminderung der Luftver-

schmutzung bzw. Luftbelastung (Sanierungsgebiet Mittelsteiermark).  

 

lit. b) Erhaltung/ Verbesserung der Lebensqualität durch schrittweise Reduktion der 

Luft- und Lärmimmissionen (z.B. auch durch vermehrten Einsatz von Fern-

wärme, Lärmschutzeinrichtungen, Verdichtung des ÖPNV). 

 

lit. c) Sicherung von hochwassergefährdeten Siedlungsbereichen durch bedarfsori-

entierten Ausbau der Schutzmaßnahmen zur Verminderung der Hochwasser-

gefahr. 

 

lit. d) Langfristige Sicherung der Trinkwasserversorgung im Gemeindegebiet. 

 

lit. e) Nachhaltiger Schutz der eigenen Brunnenschutz- und Quellgebiete sowie 

Schutz der Grund- und Oberflächenwässer vor Verunreinigung. 

 
lit. f) Bedachtnahme auf das Orts- und Landschaftsbild bei allen künftigen Pla-

nungsmaßnahmen. 

 
lit. g) Weitestgehende Freihaltung der Uferbereiche und Waldränder von Bebauung 

und Erhaltung der das Landschaftsbild prägenden Elemente der Grün- und 

Freiflächen. 

 

lit. h) Erhalt der gegebenen Grünzone und Freihaltebereiche zur Sicherung der Le-

bensqualität und zum Zwecke der Bewahrung von Naherholungsbereichen. 

 

lit. i) Weitere Freihaltung festgelegter wichtiger Sicht- und Blickbeziehungen.  

 
lit. j) Erhalt von langfristig existenzfähigen landwirtschaftlichen Strukturen und  

Unterstützung und Förderung der landschaftspflegerischen Funktion der 

Landwirte. 

 

 

Z.2 Siedlungsraum und Bevölkerung 

 

lit. a) Festlegung eines Bevölkerungszielwertes von rund 6.750 Einwohnern  bis 

zum Jahr 2026. 

 

lit. b) Entsprechend dem angestrebten Bevölkerungszielwert Schaffung und Sicher-

stellung der dafür erforderlichen technischen, infrastrukturellen und sozialen 

Strukturen.  
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lit. c) Erhaltung und Sicherung der unterschiedlich strukturierten Siedlungsbestände 

durch eine auf die jeweilige Gebietstypizität abgestimmte Festlegung von  

unterschiedlichen Funktionsbereichen lt. Örtlichem Entwicklungsplan (ÖEP). 

 

lit. d) Bedarfsorientierte Baulanderweiterungen und Arrondierungen unter dem As-

pekt der Berücksichtigung von (von Rechtswegen) landwirtschaftlichen Betrie-

ben; Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Schutzabstände lt. der vorläu-

figen Richtlinie von Immissionen aus der Nutztierhaltung in Stallungen (VRL).  

 

lit. e) Berücksichtigung der vorhandenen Lärmemittenten innerhalb des Gemeinde-

gebietes bei allen zukünftigen Siedlungsentwicklungen vor allem entlang der 

Eisenbahnlinie sowie der (über-) örtlich bedeutsamen Landesstraßen durch 

Setzung von aktiven oder passiven Lärmschutzmaßnahmen zum Schutze der 

jeweilig betroffenen Nachbarschaft. 

 

lit. f) Entsprechend dem Bevölkerungszielwert von 6.750 Einwohnern Sicherung der 

bestehenden und Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen für die Gemeinde-

bevölkerung im Planungszeitraum z.B. durch weitere qualitative Anhebung der 

technisch-infrastrukturellen Voraussetzungen zur weiteren Ansiedelung von 

Mittelbetrieben mit geringen Emissionen. 

 

lit. g) Konzentration der Dienstleister in den Zentrumsbereichen um den Hauptplatz 

sowie entlang der Grazer und Gratweiner Straße.  

 

lit. h) Sicherung der hochwertigen Böden für eine produktive landwirtschaftliche 

Nutzung. 

 

lit. i) Besicherung/ maßvoller Ausbau der Siedlungsgebiete am Kugelberg. 

 

lit. j) Berücksichtigung der Möglichkeiten zur Errichtung von förderbaren Wohnfor-

men.  

 

 

Z.3  Wirtschaft 

 

Präambel: 

Die Marktgemeinde Judendorf-Straßengel ist bestrebt, die traditionell angesiedelten  

Betriebe im Gemeindegebiet langfristig zu erhalten und die Neuansiedelung von  

umweltfreundlichen und bestenfalls arbeitsplatzintensiven Betrieben zu fördern. Fer-

ner wird die Sicherung von Nahversorgungseinrichtungen im Gemeindegebiet ange-

strebt. 
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Primärer Sektor: 

 

lit. a) Erhaltung der räumlichen Voraussetzungen für eine ertragsreiche Land- und 

Forstwirtschaft, insbesondere im Hinblick auf deren Aufgaben im Bereich der 

Landschaftspflege und der Landschaftserhaltung (z.B. durch gebietstypische 

Festlegungen von Baulandkategorien Dorfgebiet in räumlich-funktionell zu-

sammenhängenden Siedlungsgebieten) vor allem in den dörflich strukturierten 

Bereich von Hundsdorf. 

 

lit. b) Prüfung von Nutzungsprioritäten in Zusammenhang mit Baulanderweiterungen 

(Vermeidung von Nutzungskonflikten zwischen traditionellen landwirtschaftli-

chen Betrieben und künftiger Wohnnutzung durch maßvolle Abstandsregelun-

gen) – rechtliche Absicherung von landwirtschaftlichen Betrieben nach gelten-

dem Rechtsstand im Rahmen der Anwendung der vorläufigen Richtlinie zur 

Berteilung von Immissionen aus der Nutztierhaltung in Stallungen (VRL bzw. 

nach einem an deren Stelle tretenden Regelwerk).  

 

 

Sekundärer Sektor: 

 

lit. a) Berücksichtigung bestehender Industrie- und Gewerbebetriebe und deren all-

fällige Erweiterungsmöglichkeiten bei allen Festlegungen und Maßnahmen der 

Örtlichen Raumplanung, insbesondere der räumlich-funktionellen Gliederung 

lt. Entwicklungsplan (Schaffung und Festlegung ausreichender Entwicklungs-

potenzialflächen). 

 

lit. b) Langfristige Absicherung der Standortattraktivität durch gezielte Infrastruktur-

verbesserungsmaßnahmen. 

 

 

Tertiärer Sektor/Handel, Dienstleistungen, Tourismus: 

 

lit. a) Sicherung der bestehenden Nahversorgung für die Bevölkerung in den einzel-

nen Ortsteilen in Übereinstimmung mit der vorhandenen und angestrebten 

Siedlungsstruktur. 

 

lit. b) Qualitative Verbesserung bestehender Fremdenverkehrseinrichtungen hin-

sichtlich der sich ändernden Bedürfnisse des Geschäftsverkehrs und Naherho-

lungstourismus, insbesondere von Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben, 

Spiel-, Sport- und Erholungseinrichtungen und Schaffung eines bedarfsorien-

tierten, erweiterten Sport- und Freizeitangebotes im Bereich der dafür gege-

benen Eignungsflächen. Abklärung mit Nachbargemeinden bzw. der Kleinregi-

on JEGG hinsichtlich Schaffung neuer Einrichtungen und dafür geeigneten 
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Standorte (im Rahmen der Erstellung des Kleinregionalen Entwicklungskon-

zeptes). 

 

 

Z.4  Technische Infrastruktur/Gemeinbedarfseinrichtungen 

 

lit. a) Rücksichtnahme bei allen künftigen Entwicklungen auf die bestehenden  

überörtlichen Verkehrswege sowie überörtlichen Planungsvorhaben im Ge-

meindegebiet (Immissionsschutzmaßnahmen) durch entsprechende Festle-

gungen im Wortlaut und Planwerk zum Flächenwidmungsplan Nr. 5.00.  

 

lit. b) Verbesserung der derzeitigen Verkehrssituation unter Heranziehung der ver-

kehrstechnischen Zielsetzungen des beschlossenen Verkehrskonzeptes (ÖEK 

Nr. 4.00/ IBV Dr. Fallast).  

 

lit. c) Schaffung einer dem zukünftigen Bedarf angepassten Straßenverbindung zwi-

schen Rötzbachbrücke/Mitterstraße bis zur Rötzerstraße.  

 

lit. d) Schrittweise und auf den Bedarf abgestimmte Erweiterung bzw. Ausbau der 

infrastrukturellen Ver- und Entsorgungssysteme. 

 

lit. e) Vorsorge zur langfristigen Sicherstellung eines ausreichenden Energieangebo-

tes durch vermehrten Einsatz von alternativen Energieträgern unter bestmög-

licher Ausnutzung der natürlichen Ressourcen zum Zwecke der Emissionsre-

duktion. 

 

lit. f) Sicherstellung einer bedarfsorientierten, den unterschiedlichen Bedürfnissen 

entsprechenden sozialen Pflege und Betreuung aller Altersgruppen für die Be-

völkerung auch im Sinne des Kleinregionales Entwicklungskonzeptes der Klein-

region JEGG.  

 

lit. g) Sicherstellung einer ausreichenden medizinischen/fachärztlichen Versorgung.  

 

lit. h) Sicherstellung bzw. Ausbau der öffentlich zugänglich Sport- und Erholungsein-

richtungen.  

 

lit. i) Sicherung bzw. Ausbau des Geh- und Radwegenetzes im Gemeindegebiet 

(auch hinsichtlich der Anreizschaffung zur Reduzierung des Individualver-

kehrs).  
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(2) Entwicklungsziele für die einzelnen Ortsteile  

  

 Die Einteilung der Ortsteile nach Entwicklungsprioritäten stellt keine zeitliche Reihung 

dar, sondern erfolgt zur qualitativen und quantitativen Zuteilung der Baulandentwick-

lung.  

 

Z.1 Entwicklungspriorität 1:  

 

Teilregionales Versorgungszentrum/ Überörtlicher Siedlungsschwerpunkt 

Judendorf-Straßengel:  

 Bedarfsorientiertes Schließen der noch unbebauten Lücken unter möglichst flä-

chensparender Siedlungsentwicklung in Abstimmung mit den Angeboten des öf-

fentlichen Personennahverkehrs als Beitrag zur Reduzierung des Individualver-

kehrsaufkommens. Jene Bereiche innerhalb der Entwicklungsgrenzen lfde. Nr. 

4, 11, 12 und 13 sind erst nach Erfüllung aller in der jeweiligen Entwicklungs-

grenz-Definition genannten Kriterien zu entwickeln und sind diesbezügliche 

Festlegungen im Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 zu treffen.  

 Erhaltung und Stärkung des Zentrumsbereiches zur Sicherstellung und bedarfs-

orientierten Weiterentwicklung von Handels- und Dienstleistungseinrichtungen 

sowie von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen unter weitestgehender Ver-

meidung von Störwirkungen gegenüber der Wohnfunktion.  

 Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen für eine geordnete Weiterent-

wicklung der Siedlungsstruktur durch Sicherung geeigneter Flächen (z.B. über 

Optionsverträge) entsprechend den Festlegungen des Entwicklungsplanes für 

bestimmte Nutzungen und Mobilisierung des Baulandangebotes (Vertragsraum-

ordnung) im gesamten Gemeindegebiet. 
 Erhaltung der vorhandenen dörflichen Siedlungsstrukturen (Absicherung der 

landwirtschaftlichen Betriebe durch entsprechende gebietstypische Festlegun-

gen im Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 einschließlich erforderlicher Puffer) v.a. 

im Ortsteil Hundsdorf. 

 Besicherung der Eignungszonen für Spiel-, Sport- und Erholungszwecke. 

 
 

Z.2 Entwicklungspriorität 2:  

 

Ortsteile Rötzgraben und Kugelberg:  

 Schließen noch vorhandener Baulücken und Arrondierung der bestehenden 

Baugebiete sowie systematische Weiterentwicklung der Siedlungsgebiete am 

Kugelberg unter Bedachtnahme auf Topografie und partielle Hochwasserge-

fährdung sowie Gefahrenzonen der WLV 

 Planmäßige Umsetzung der Baulandbereiche für Wohnnutzung  
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§ 5 
Grundsätze zur Verwirklichung 

der Ziele und Maßnahmen  

 

(1) Die Gemeinde verpflichtet sich im Rahmen ihrer finanziellen und sonstigen Möglich-

keiten zur mittel- bis langfristigen Verwirklichung der Ziele und Maßnahmen des Örtli-

chen Entwicklungskonzeptes. 

 

(2) Die Gemeinde wird bei Landes- und Bundesdienststellen und sonstigen öffentlichen 

Institutionen auf entsprechende Mitwirkung bei der Erfüllung dieser Ziele und Maß-

nahmen hinwirken bzw. im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten tätig werden. 

 

 

 

§ 6 

Wirkung des  

Örtlichen Entwicklungskonzeptes/ Entwicklungsplanes  

 

(1) Der Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 bzw. Änderungen des Flächenwidmungsplanes Nr. 

5.00 dürfen dem Örtlichen Entwicklungskonzept/ Entwicklungsplan Nr. 5.00 nicht  

widersprechen. 

 

(2) Beschlüsse des Gemeinderates sowie raumbedeutsame Maßnahmen dürfen dem Ört-

lichen Entwicklungskonzept/ Entwicklungsplan Nr. 5.00 nicht widersprechen.  

 

(3) Das Örtliche Entwicklungskonzept/ Entwicklungsplan Nr. 5.00 ist bei Vorliegen wichti-

ger Gründe (Widerspruch zu Verordnungen und Gesetzen des Bundes und des Lan-

des, zur überörtlichen Raumordnung, Änderung von Rahmenbedingungen für die 

Gemeindeentwicklung, etc.) anzupassen.  
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§ 7 

Inkrafttreten/ Außerkrafttreten 

 
(1) Nach Genehmigung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes/ Entwicklungsplanes Nr. 

5.00 der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel durch die Stmk. Landesregierung be-

ginnt die Rechtswirksamkeit mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgen-

den Tag. 

 
(2) Mit Rechtskraft des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 5.00 tritt gleichzeitig das 

Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 4.00 idgF der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel 

außer Kraft. 

 

 

 

 Für den Gemeinderat 

 

 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

 Harald Mulle 
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PRÄAMBEL  

 

Das Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 5.00 der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel 

stellt die gesetzlich vorgeschriebene periodische Überarbeitung des geltenden vierten 

Örtlichen Entwicklungskonzeptes dar. Die geltenden Entwicklungsziele werden daher 

auf ihre Aktualität geprüft und Entwicklungsmöglichkeiten abgeschätzt, um raumrele-

vante Strategien, Ziele und Maßnahmen für die zukünftige Entwicklung der Marktge-

meinde Judendorf-Straßengel daraus abzuleiten und für einen Planungshorizont von 15 

Jahren neu festzulegen. 

 

In dieser wiederkehrenden Prüfung und Evaluierung des geltenden 4. Örtlichen Ent-

wicklungskonzeptes/ Siedlungsleitbildes und der damit verbundenen Anpassung und 

Neufestlegung von raumrelevanten Zielen und Maßnahmen, welche gemeinsam mit 

dem Planungsausschuss der Marktgemeinde erfolgte, werden auch die neuen Zielset-

zungen insbesondere die räumlich-funktionelle Gliederung im 5. Örtlichen Entwick-

lungskonzept/ Entwicklungsplan lt. Leitfaden der FA 13B des Amtes der Stmk. Landes-

regierung vom Oktober 2005, ebenso dem neuen ROG 2010 (seit 01.07.2010 in 

Rechtskraft) entsprechend dargestellt bzw. inhaltlich abgehandelt. 

 

Somit stellt das fünfte Örtliche Entwicklungskonzept eine konsequente Fortführung und 

Konkretisierung der regionalen und örtlichen Interessen der Gemeindeentwicklung dar. 

Das Planungsinstrument Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 5.00 stellt somit die mittel- 

bis langfristige, raumrelevante Planungs- und Entscheidungsgrundlage (Planungshori-

zont von 15 Jahren) einer planmäßigen Gemeindeentwicklung dar.  

 

Aus den nachfolgenden Erläuterungen zu den relevanten Festlegungen im Verord-

nungswortlaut und den plangrafischen Gebietsabgrenzungen im Entwicklungsplan kön-

nen auch die Veränderungen/ Neufestlegungen von raumrelevanten Entwicklungszielen 

nachvollzogen und nähere Angaben zu den Sachthemen „Naturraum und Umwelt“, 

„Siedlungsraum und Bevölkerung“, „Wirtschaft“ sowie „Technische Infrastruktur“ ent-

nommen werden.  

 

Der Nachweis über die Neufestlegungen wurde entsprechend dem Kontrollinstrument 

der Örtlichen Raumplanung – der strategischen Umweltprüfung (SUP) – geführt, wobei 

im Zuge der Prüfung nach Ausschlusskriterien festgestellt werden konnte, dass die Prü-

fung auf Umwelterheblichkeit ergab, dass keine über die Ortsüblichkeit hinausgehen-

den erheblichen Umweltauswirkungen bewirkt werden, dass sich die Eigenart und der 

Charakter der einzelnen Gebiete nicht verändert werden.  
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1 ZUSAMMENFASSUNG DER RÄUMLICHEN BESTANDS-
AUFNAHME 

 

Ausgehend von den Ergebnissen der Bestandsaufnahme und der Problemanalyse (April 

2010) wurden die bisher geltenden siedlungs- und kommunalpolitischen Zielsetzungen 

gem. geltendem ÖEK Nr. 4.00 idgF – Siedlungsleitbild evaluiert. Die aktuellen Nutzun-

gen wurden im Bestandsplan und in zugehöriger Bestandsliste (im Anhang beigelegt) 

näher dokumentiert.  

 

Beschreibung der einzelnen Siedlungsräume in der Marktgemeinde Juden-

dorf-Straßengel:  

 

Die Gemeinde verfügt über ein kompaktes, geschlossenes Siedlungsbild, das sich vor 

allem um das Ortszentrum mit dem Hauptplatz bereits sehr verdichtet zeigt. Die Rötzer 

Straße zeigt hier eine (optische) Grenze auf, von welcher an Richtung Osten die Menge 

der landwirtschaftlich genutzten Flächen zu- und die Siedlungsbebauung abnimmt.  

Das Ortsbild der Marktgemeinde ist vor allem durch die über dem Ort, auf dem Kirch-

berg, thronende Wallfahrtskirche Maria-Straßengel mit dem Prälatenhaus, dem Pfarr-

haus und dem Gasthaus „Kirchenwirt“ geprägt. Mit der Neugestaltung des Hauptplatzes 

am Fuße des Kirchbergs wurde eine neue, das Ortsbild prägende Einrichtung geschaf-

fen, welche nun auch für Open-Air-Veranstaltungen (zB Film-Vorführungen) genutzt 

wird und zum frequentierten Ortszentrum geworden ist. 

 

 
Abbildung 1 - Schrägluftbild aus eigener Befliegung 

 

Durch den Ort verläuft die Streckenführung der ÖBB-Südbahn (Bruck an der Mur – 

Graz). Für die Marktgemeinde ergibt sich daraus u.a. eine sehr gute Anbindung an die 
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Landeshauptstadt bzw. nach Bruck a.d. Mur. Die S-Bahn verkehrt hier beinahe den 

ganzen Tag über mind. alle 40 min, in den Morgenstunden sogar alle 15-20 min.  

Aufgrund seiner geografischen Lage und den örtlichen Gegebenheiten stellt Judendorf-

Straßengel für viele in Graz arbeitenden Menschen einen Rückzugsort und eine 

Wohnoase eingebettet im reizvollen Graze Bergland dar.  

 

Der Hauptort Judendorf-Straßengel, zugleich Teilregionales Versorgungszentrum  

und Überörtlicher Siedlungsschwerpunkt  zeigt eine dynamisch-starke Entwicklung 

in den letzten 10 Jahren und sogar 20 Jahren auf. Seit Rechtskraftwerdung des 4. Ört-

lichen Entwicklungskonzeptes/ Siedlungsleitbildes und Flächenwidmungsplanes wurde 

u.a. der neue Marktplatz errichtet, zusätzlich erfolgten die Errichtung des Senioren-

wohnheimes, der Einrichtungen zum betreuten/betreubaren Wohnen und wurden im 

zentralen Ortsgebiet viele zusätzliche Wohnbauten in Errichtung gebracht. Die öffentli-

chen Einrichtungen konzentrieren sich im Nahbereich der Plankenwarther und Grazer 

Straße, die Anbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr wird einerseits über die o.g. 

Eisenbahnlinie der ÖBB mit dem Bahnhof und P+R-Platz sowie durch gute Busverbin-

dungen in den Zentralraum gewährleistet. Die dynamische Entwicklung im Hauptort er-

öffnet die Möglichkeiten, zentrale Einrichtungen in gut erreichbarer Situation planmäßig 

zu erweitern.  

 

 

Ortsteil Judendorf: 

Der Ortsteil Judendorf liegt im Osten der Marktgemeinde und ist gekennzeichnet durch 

die Ortseinfahrt von Graz und die Lage an der Mur sowie den südlich und westlich vor-

handenen Bergen.  

Im Osten der Marktgemeinde befinden sich entlang der Grazer Straße einige gewerbli-

che Betriebe und Gasthäuser. Großteils herrschen hier mehrgeschossige (Wohn-) Bau-

ten vor, die teilweise als reine Wohngebäude genutzt werden. Zur Mur hin befindet sich 

eine Siedlung (Murfeld- und Ringsiedlung) von maximal zweigeschossigen Einfamilien-

häusern, sowie eine Erwerbsgärtnerei, die Kläranlage und die Sportanlage mit Tennis-

platz und Fußballstadion an der Ortseinfahrt. Hier führt auch der Radweg von Juden-

dorf nach Graz.  

Im östlichen und südlichen Bereich des Bahnhofes Judendorf-Straßengel befinden sich 

zahlreiche Mehrparteienhäuser mit bis zu vier Geschossen. Eine Lärmschutzwand ent-

lang der Bahnstrecke erfüllt die technischen Voraussetzungen für ein lärmimmissions-

freies Leben entlang der Bahnstrecke.  

Im Osten des Bahnhofs an der Unterführung in die Ringsiedlung sind die Firmen Graier 

GmbH, Wöllner GmbH und Brenntag CEE GmbH am ehemaligen Graier/Wagner Fir-

mengelände ansässig.  Direkt an der Ortseinfahrt entsteht der Businesspark und finden 

sich dort auch andere Betriebe direkt an der L 302. 
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Abbildung 2 - Schrägluftbild aus eigener Befliegung 

 

Ortsteil Straßengel: 

Der Ortsteil Straßengel ist gekennzeichnet durch den Ortsmittelpunkt mit dem Kirch-

berg und dem im Norden liegenden Hauptplatz. Am Hauptplatz befinden sich neben 

mehreren Betrieben auch das Gemeindeamt mit Standesamt und ein Gasthaus, die 

Post, ein Cafe sowie ein Fitness-Center. Entlang der Grazer Straße und der Schulstraße 

befinden sich einige Betriebe und auch die Volksschule Judendorf-Straßengel und der 

Kindergarten mit 3 altersgemischten Gruppen zu je 25 Kindern. Neben diesem öffentli-

chen Kindergarten gibt es weiters den Kindergarten „Kinder am Straßenglerberg“ für 

Kinder auch mit besonderen Bedürfnissen zwischen 3 und 7 Jahren.  

An der Grazer Straße befinden sich u.a. ein Gasthaus, die ReHa-Klinik Judendorf-

Straßengel (Eröffnung Oktober 2002) als eine der führenden und modernsten Rehabili-

tationszentren Österreich mit 208 Betten inkl. 16 Eltern/Kind-Zimmern und rund 200 

Mitarbeitern und der Villa Adele (Hotel für Angehörige der Patienten) und die Parkresi-

denz (offizielle Eröffnung September 1999), die ihren Bewohnern Wohnungen von 

44 m² bis 75 m² mit unterschiedlichen Pflegemöglichkeiten bietet ebenso wie hier Ein-

richtungen für „Betreutes Wohnen“ der Humanitas (Eröffnung im Jänner 2011) mit 82 

Pflegeplätzen zu finden sind. Die dort bestehende Festwiese wurde auf den neuen 

Hauptplatz verlegt, dieser stellt den neuen Treffpunkt für die Bürger stellt nun aber der 

o.g. Hauptplatz an der Kreuzung Schulstraße/ Grazer Straße dar.  

Im restlichen Gebiet im Westen des Hauptplatzes sind bis zu viergeschossige Wohn-

bauten und eine Erwerbsgärtnerei zu finden. Weiter westlich finden sich zwei landwirt-

schaftlich genutzte Flächen, die das Ortsbild an der Plankenwarther Straße zwischen 

Mitterstraße und Siedlungsstraße ebenfalls prägen.  

An der Gratweiner Straße findet sich das Gewerbezentrum „Lammer“ mit Gasthaus, 

Zimmervermietung, Apotheke, praktischen Ärzten und Zahnärzten und anderen be-

trieblichen Einrichtungen. Ebenfalls an der Gratweiner Straße befindet sich der Gewer-

bepark, der neben einigen gewerblichen Betrieben auch eine Postzustellbasis beher-
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bergt, von der aus das gesamte Gebiet von Judendorf-Straßengel, Gratwein, Gratkorn, 

Eisbach Rein, St. Oswald bei Plankenwarth, Stübing, Semriach, Deutschfeistritz, Peggau 

und Übelbach beliefert wird.  

Richtung Gemeindegrenze zu Gratwein hat sich mit der Goethestraße und der Schiller-

straße seit der letzten Revision ein neues Siedlungsgebiet Am Ring entwickelt, das ent-

weder von der Rötzer Straße aus oder von der Gratweiner Straße aus befahren werden 

kann. Der Fußballplatz an der Gratweiner Straße wurde aufgelassen und wurde dieser 

in das neue Stadion am südöstlichen Ortseingang verlegt.  

In Richtung Rötzer Wald nimmt die Besiedelung ab.  

 

 
Abbildung 3 - Schrägluftbild aus eigener Befliegung 

 

Ortsteil Kugelberg: 

Das Gebiet ist durch wohn- und landwirtschaftliche Nutzung gekennzeichnet. Der Ku-

gelberg erstreckt sich über verschiedene Hügel, die von Rötz, Hundsdorf, sowie von 

Gratwein aus erreicht werden können. Große Teile des Kugelbergs sind von Wald be-

deckt. Ein Wanderwegenetz erstreckt sich über das gesamte Gebiet. Größtenteils fin-

den sich hier 1-2 geschossige Bauten.  
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Abbildung 4 - Schrägluftbild aus eigener Befliegung/ Kugelberg 

 
Abbildung 5 - Schrägluftbild aus eigener Befliegung/ Kugelberg 

 

Ortsteil Rötz: 

Der Ortsteil Rötz ist vornehmlich durch Wohnnutzung gekennzeichnet. Ein- bis zweige-

schossige Bauten mit Satteldächern (teilweise in Hanglage) sind hier vorherrschend.  

Das Gasthaus „Rötzwirt“ an der Plankenwarther Straße, die die Verbindung zur Ge-

meinde St. Oswald darstellt, befindet sich ebenfalls im Ortsteil Rötz.  
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Abbildung 6 - Schrägluftbild aus eigener Befliegung/ Rötz 

 

 

Ortsteil Hundsdorf: 

Nur sehr vereinzelt finden sich hier Betriebe, als häufigste Nutzung ist hier Wohnen und 

Landwirtschaft anzutreffen.  

Verschiedene Einfamilienwohnhaus-Siedlungen mit max. 2-geschossige Bauten (teilwei-

se mit ausgebautem Dachgeschoss) sind hier bereits entstanden oder sind im Begriff zu 

entstehen – z.B. entlang der Ahornstraße, des Kastanienweges und der Lärchenstraße. 

 

 
Abbildung 7 - Schrägluftbild aus eigener Befliegung/ Hundsdorf 
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Die Ortsteile im Becken – Judendorf, Straßengel, Hundsdorf und Rötz  

Begrenzungen, Gefährdungen und Belastungen: 

Die äußeren Begrenzungen des Siedlungsgebietes ergeben sich im Osten durch die 

Grenze zu Raach/Graz, im Norden durch die Mur, die die Gemeindegrenze zu Gratkorn, 

im Westen durch die Gemeindegrenzen zur Gratwein und Rein und im Südosten durch 

die Hangzonen bzw. den Wald.  

 

Gefährdungen für das Hauptsiedlungsgebiet gehen von den Wildbachgefahrenzonen 

des (der) Toffisgraben und des Hochwasserabflussgebietes des Rötzbaches aus.  

Jene im ÖEP Nr. 5.00 festgelegten Entwicklungspotenziale innerhalb „Gelber Gefahren-

zonen“ können erst nach gegebener Gefahrenfreistellung des gesamten Gebietes ge-

nutzt werden.  

Teile des Talraumes des Hauptortes sind durch Lärmimmissionen belastet. Diese erge-

ben sich einerseits durch die Bahnlinie und andererseits durch die Landesstraßen. An 

der Bahnstrecke der ÖBB ist mittlerweile eine Lärmschutzwand nach den Bestimmun-

gen des Schienen-Verkehrs-Emissionsschutz-Verordnung errichtet worden.  

 

Siedlungsschwerpunkte/Entwicklungspriorität: 

Der Talboden von Judendorf-Straßengel ist gem. geltendem REPRO Graz – Graz-

Umgebung als „Teilregionales Versorgungszentrum“ festgelegt.  

Das Becken von Judendorf-Straßengel hat aufgrund seiner Größe, Bedeutung und (kon-

fliktfreien) Nutzungsdurchmischung sowie aufgrund des Vorhandenseins von Versor-

gungseinrichtungen die Entwicklungspriorität 1. 

 

Künftige Siedlungsentwicklung: 

Die Entwicklungsmöglichkeiten für Industrie- und Gewerbe sind im bestehenden Ge-

werbepark bereits überwiegend erschöpft, weitere Gewerbezonen lassen sich in hiefür 

geeigneten Zonen nicht entwickeln.  

Für Wohnen stehen Potenziale zur Verfügung, so das großflächige Aufschließungsge-

biet zwischen Mitterstraße und Schulstraße in zentraler Lage. Die Entwicklungsgebiete 

der noch unbebauten Flächen sind teilweise durch naturräumliche Einschränkungen 

(Hochwasser, Gefährdungsbereiche, Oberflächenwasserabflussbereiche) derzeit nur 

bedingt entwickelbar.   

Die im 4. Örtlichen Entwicklungskonzept festgelegten Freihaltebereiche sollen größten-

teils gewahrt werden, auch wenn die Entwicklung von Durchwegungskonzepten vor al-

lem durch diese Gebiete gefördert werden soll, da aufgrund der Lage dieser Freihalte-

bereiche zwischen Siedlungsgebieten eine Erschließung auf lange Sicht gesehen not-

wendig ist, um den Verkehr im Gemeindegebiet weiterhin flüssig halten zu können und 

eine Entlastung der Bestandsstraßen zu ermöglichen.  

Ein weiteres Verkehrserschließungskonzept ist im Bereich der Murhofsiedlung mit ei-

nem Durchbruch zum Gewerbepark (vgl. ÖEP Nr. 5.00) geplant. Zur besseren Erreich-
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barkeit der Nachbargemeinde Gratkorn und zur Schaffung verkürzter Wege werden die 

rechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer Murbrücke (für den MIV) im Bereich 

der bestehenden Kläranlage geschaffen.  

 

Der Ortsteile Kugelberg:  

Begrenzungen, Gefährdungen und Belastungen: 

Die äußeren Begrenzungen des Siedlungsgebietes ergeben sich im Westen durch die 

Gemeindegrenzen zu Eisbach und Gratwein, im Süden durch die Hangzonen bzw. den 

Wald und im Nordwesten durch die Topografie und die Gemeindegrenze zu Gratwein. 

 

Gefährdungen durch Wildbäche und Hochwasser für die kleinräumigen Siedlungsgebie-

te sind am Kugelberg eher nicht zu erwarten. Die Siedlungsräume werden an den to-

pografischen Gegebenheiten ausgerichtet. Weitere Begrenzung ergeben sich durch die 

im REPRO G/GU festgelegte Grünzone. Hier wird jedoch im südwestlichen Teil des Ku-

gelberges für die bestehende Siedlungszeile in Verbindung mit der bestehenden Funk-

tionsfestlegung der Gemeinde Eisbach, welche hier nur durch eine Straße vom Sied-

lungsgebiet in Judendorf-Straßengel abgrenzt wird, der Funktionsbereich Wohnen fest-

gelegt und wird die Grünzone, die an der Gemeindegrenze (Straße) endet, um diese 

Bestandsgebäude nach Osten versetzt.  

 

Siedlungsschwerpunkte/Entwicklungspriorität und künftige Siedlungsent-

wicklung: 

Der Ortsteil Kugelberg wird der Entwicklungspriorität 2  zugeordnet. Großteils soll es 

hier zu kleinräumigen Arrondierungen kommen.  

Bestandswohnbauten werden im Rahmen dieser Revision als kleinräumige Siedlungs-

gebiete zusammengefasst und werden diesen im gegenständlichen ÖEK Nr. 5.00 Funk-

tionsbereiche zugewiesen. Hernach soll eine geordnete Arrondierung bzw. Baulücken-

schließung möglich werden. Diese Gebiete verfügen bereits über Kanalanschlüsse und 

sonstige technische/infrastrukturelle Erschließungen. Weitere neue Siedlungsgebiete 

werden im gegenständlichen ÖEK nicht festgelegt.  

 



Erläuterungsbericht zum ÖEK Nr. 5.00 Judendorf-Straßengel    Pumpernig & Partner ZT GmbH 

 

 10 

2 ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTW ICKLUNGSPLAN 

2.1  MATERIENRECHTLICHE UND SONSTIGE ERSICHTLICHMA-
CHUNGEN 

2.1.1  Ersichtlichmachungen im Entwicklungsplan  

 Verwaltungsgrenzen der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel, Quelle: DKM 

 fließende und stehende Gewässer (Wasserrechtsgesetz 1959 idgF), Quellen: DKM, 

FA19A, Orthofotos 

 Verkehrsinfrastruktur (Überregionales wie Örtliches Straßen- und Wegenetz nach 

Bundesstraßenrecht, Landes-Straßenverwaltungsgesetz), Quellen: DKM 

 Schieneninfrastruktur, Quelle: DKM 

 Hochspannungsfreileitungen (Starkstromwegerecht), Quellen: Leitungsträger 

 Naturschutzrechtliche Bestimmungen (Geschützter Landschaftsteil – Feuchtbiotop, 

Naturdenkmäler), Quelle: FA13C 

 Biotope, Quelle: FA13C 

 archäologische Bodenfundstätten, Quelle: Bundesdenkmalamt, Landeskonservator 

für Steiermark 

 Vorrangzonen gem. REPRO Graz - Graz-Umgebung, LGBl. Nr. 106/2005 

 Verdachtsflächen für Altlasten- und Altstandorte gem. Verdachtsflächendaten-

bank, Quelle: FA 17C 

 Gefahrenzonen und Hinweisbereiche gem. geltendem Gefahrenzonenplan, Quel-

len: WLV 

 Hochwasseranschlaglinien, Quellen: hydrosim :: consulting (Rötzbach) 

 Haltestelleneinzugsbereiche (Wohnbauförderungsgesetz) und Einzugsbereich 

Bahnhof Judendorf-Straßengel 

 Öffentliche Einrichtungen 

 durch Erdrutsch gefährdete Flächen (ER) 

 bauliche Entwicklung der Nachbargemeinden, Quelle: Örtliche Entwicklungskon-

zepte/ Siedlungsleitbilder der Nachbargemeinden  

 Geruchsemittenten/ landwirtschaftliche Betriebsstellen mit Intensivtierhaltung 

(Punktdarstellung), Quelle: Angaben der Gemeinde 

 

2.1.2  Regionales Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Graz und 
Graz-Umgebung  (LGBl. Nr. 106/2005) 

Gem. Regionalem Entwicklungsprogramm für die Planungsregion (politischer Bezirk) 

Graz und Graz-Umgebung, LGBl. Nr. LGBl. Nr. 106/2005 wird Judendorf-Straßengel 

als Teilregionales Versorgungszentrum  (Nahversorgungszentrum i.S. des Lande-

sentwicklungsprogrammes 1977) eingestuft. Ein Nahversorgungszentrum ist gemäß § 

2 (3) Z. 4 des Landesentwicklungsprogrammes 1977 ein Ort mit einem öffentlichen 
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und privaten Güter- und Leistungsangebot des Grundbedarfes der Bevölkerung meh-

rerer Gemeinden.  

 

Gem. REPRO Graz-Umgebung  (LGBl. Nr. 106/2005) ist die Marktgemeinde Juden-

dorf-Straßengel  im § 4 als Teilregionales Versorgungszentrum  (Nahversor-

gungszentrum). 

 

lit. a)  Gem. § 3 Teilräume  des REPRO Graz/ Graz-Umgebung befindet sich das 

Gemeindegebiet innerhalb nachfolgender Teilräume: 

 

 Siedlungs- und Industrielandschaften  
 Siedlungsräume sind für die Wohnbevölkerung durch Erhöhung des 

Grünflächenanteiles bzw. des Anteils unversiegelter Flächen in Wohn- 

und Kerngebieten zu attraktivieren. 

 Immissionsbelastungen in Wohngebieten sind zu vermeiden bzw. in 

stark belasteten Gebieten zu reduzieren. 
 An den Siedlungsrändern ist besonderes Augenmerk auf die Baugestal-

tung zu legen. 
Hierin kommen die Ortsteile Judendorf und Straßengel zu liegen.  

  

 Grünlandgeprägte inneralpine Täler und Becken  
 Ein zusammenhängendes Netz von großflächigen Freilandbereichen, 

Retentionsräumen und landschaftsraumtypischen Strukturelementen 

wie Uferbegleitvegetation, Hecken, Waldflächen, Waldsäumen und Ein-

zelbäume ist zu erhalten.  

Hierin kommen die Ortsteile Hundsdorf, Kugelberg und Rötz zu liegen.  

 

 Forstwirtschaftlich geprägtes Bergland  
 Der Charakter dieser Landschaftseinheit mit einer engen Verzahnung 

von Wald und Freiflächen ist zu erhalten.  

 Waldränder sind in Hinblick auf einen stufigen Aufbau, eine vielfältige 

Struktur bzw. einen hochwertigen Lebensraum für Flora und Fauna bei 

allen Planungsmaßnahmen besonders zu beachten.  

 Die Wiederbewaldung von freien Flächen in den für den landschaftsge-

bundenen Tourismus besonders geeigneten Gebieten ist zu vermeiden, 

Almflächen sollen erhalten werden.  

 Touristische Nutzungen bzw. Erholungsnutzungen sind im Rahmen der 

Zielsetzungen dieser Verordnung zulässig. 

 Darüber hinausgehende neue Baulandfestlegungen sind mit Ausnahme 

von geringfügigen Ergänzungen bestehender Siedlungsgebiete unzu-

lässig.  

Hierin kommt der südliche Teil des Ortsteiles Straßengel zu liegen.  
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Abbildung 8 - Auszug REPRO - Teilräume 

  

 

 

lit. b) Gem. § 5 Vorrangzone  des REPRO Graz/ Graz-Umgebung befinden sich Teil-

gebiete der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel innerhalb nachfolgender 

Vorrangzone: 

 

 Grünzonen dienen dem Schutz der Natur- und Kulturlandschaft und ih-

ren Faktoren (ökologische Funktion) und/oder der Naherholung (Erho-

lungsfunktion). Darüber hinaus erfüllen sie auch Funktionen des Schut-

zes von Siedlungsgebieten vor Gefährdungen, wie z.B.: Hochwässer 

(Schutzfunktion). Im Bereich der Murauen sind aufeinander abgestimm-

te ökologische, freizeitwirtschaftliche, energiewirtschaftliche, wasserwirt-

schaftliche und verkehrswirtschaftliche Nutzungsansprüche vorzusehen. 

Die Festlegung von Bauland und Sondernutzungen im Freiland für Abla-

gerungsplätze, Aufschüttungsgebiete, Schießstätten, Schieß- und 

Sprengmittellager und ihre Gefährdungsbereiche und Bodenentnahmef-

lächen sind unzulässig. Grünzonen gelten als Ruhegebiete gem. § 82 (1) 

4 Mineralrohstoffgesetz. Die Erweiterung rechtmäßig bestehender Rohs-

toffgewinnungen ist zulässig. Bei Festlegung von Sondernutzungen ist 

auf die Vermeidung von großflächigen Versiegelungen sowie über den 

Gebietscharakter hinausgehenden Immissionen zu achten. Als Grünzo-

nen gelten auch Uferstreifen an der Mur von mindestens 20 m und an 

allen übrigen natürlich fließenden Gewässern von mindestens 10 m, ge-

messen ab der Böschungsoberkante (im funktional begründeten Einzel-

fall auch darüber hinaus). In diesen Bereichen können für Baulücken-

schließungen geringeren Ausmaßes Ausnahmen gewährt werden. Dabei 

ist die ökologische Funktion des jeweiligen Uferstreifens zu berücksichti-

gen.  
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Hier kommen vor allem die Siedlungsgebiete am Kugelberg und im Rötzgraben so-

wie die südlichen Teilbereiche von Straßengel zu liegen und sind die Vorgaben des 

REPRO zu berücksichtigen.  

 

 
Abbildung 9 - Auszug REPRO - Vorrangzonen 

2.2  FESTLEGUNGEN – PLANUNGSHOHEIT DER  
MARKTGEMEINDE JUDENDORF-STRASSENGEL 

2.2.1  Festlegung und Abgrenzung der Örtlichen Siedlungsschwerpunkte  

Dem Prinzip der Abschichtung wird auch betreffend die Festlegung der Örtlichen 

Siedlungsschwerpunkte Folge getragen und wird das Teilregionale Versorgungszent-

rum (sh. REPRO), das sich über den gesamten Talraum der Gemeinde erstreckt (vgl. 

Abgrenzung im Wortlaut zum ÖEK Nr. 5.00) auch als einziger Siedlungsschwerpunkt 

betrachtet. Die Festlegung von – wie im REPRO dargestellt – zwei Teilregionalen Ver-

sorgungszentren bzw. zwei Örtlichen Siedlungsschwerpunkten für Judendorf und 

Straßengel wird im ÖEK und ÖEP Nr. 5.00 nicht unterstützt und wird der Siedlungs-

raum der Ortsteile Judendorf und Straßengel als ein räumlich-funktionell eng ver-

wachsenes Siedlungsgebiet gewertet.  

2.2.2  Funktionsbereiche und Entwicklungspotenziale 

Im ÖEK Nr. 5.00 werden die im ÖEK Nr. 4.00 idgF (Siedlungsleitbild) bereits differen-

ziert festgelegten Funktionsbereiche auf Basis der Bestandsaufnahme-Analyse über-

prüft bzw. evaluiert und gem. der aktuellen Planzeichenverordnung nach den festzu-

legenden Funktionsbereichen (z.B. zeitlich/ räumlich überlagerte Funktionsbereiche) 

ergänzt. Die Definition der Funktionsbereiche basiert somit auf den Ergebnissen der 

Bestandsanalyse und soll diese eine möglichst konfliktfreie, planmäßige, mittel- bis 

langfristige Siedlungsentwicklung innerhalb der vordefinierten Gebiete sicherstellen. 

Je nach Funktionsbereich besitzen unterschiedliche Funktionen Vorrang gegenüber 
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anderen Nutzungen und ist die vor Ort angetroffene Bestandssituation dabei im Be-

sonderen zu berücksichtigen.  

 

Die im Entwicklungsplan Nr. 5.00 getroffenen Festlegungen orientieren sich an der 

Prämisse der Raumordnungsgrundsätze und setzen die Zielsetzungen des „Planungs-

leitfadens/ der Planzeichenverordnung – Örtliches Entwicklungskonzept“ um.  

 

Diese Festlegungen erfolgen im siedlungs- und kommunalpolitischen Interesse der 

Marktgemeinde und stellen die planmäßige Umsetzung von konkreten siedlungspoliti-

schen Zielen durch die Bereitstellung von geeigneten Flächen im Örtlichen Entwick-

lungsplan und in der Folge im Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 dar. 

 

Die Festlegung der Entwicklungspotenziale für die einzelnen Funktionsbereiche erfolg-

te im siedlungs- und kommunalpolitischen Abwägungsprozess innerhalb der Pla-

nungsausschusssitzungen. Insbesondere orientieren sich die Festlegungen an den 

Raumordnungsgrundsätzen gem. § 3 Stmk. ROG 2010 idgF. Weiters werden die mit-

tel- bis langfristigen Entwicklungspotenziale im ÖEK Nr. 5.00 – Entwicklungsplan in 

Abstimmung mit den angrenzenden Funktionen festgelegt. Großteils handelt es sich 

um geringfügige Adaptierungen auf Basis des geltenden 4. Örtlichen Entwicklungs-

konzeptes – Siedlungsleitbildes idgF gem. Leitfaden des Landes (FA 13B). Die Ent-

wicklungsgrenzen sind zum überwiegenden Teil durch naturräumliche Gegebenheiten 

bedingt (Abstand zu Gewässern, Geländekonfigurationen (Geländekanten, Hänge, 

mangelnde Bauplatzeignung durch fehlende/steile Zufahrt), angrenzende Waldflä-

chen, vordefinierte Freiräume bzw. Freihaltebereiche, Gefahrenzonen).  

Ebenso erfolgen Änderungen in jenen Gebieten, wo die naturräumlichen Vorausset-

zungen zu obigen Festlegungen nicht ausreichen durch die Festlegung von absoluten 

siedlungspolitischen Außengrenzen mit dem Schwerpunkt der Wahrung des Orts-, 

Straßen- und Landschaftsbildes. 

2.2.3  Entwicklungsgrenzen 

Die Definition der Entwicklungsgrenzen erfolgt gem. Leitfaden, herausgegeben von 

der FA 13B, Amt d. Stmk. Landesregierung, Oktober 2005.  

 

Die Begründung der Entwicklungsgrenzen, welche im Vergleich zum Siedlungsleitbild 

Nr. 4.00 idgF „flächendeckend“ festzulegen sind, erfolgt in erster Linie hinsichtlich  

naturräumlicher sowie siedlungspolitischer Aspekte. Die Festlegung von absoluten 

siedlungspolitischen Entwicklungsgrenzen erfolgt aufgrund der siedlungspolitischen 

Willensbildung, bestimmte Bereiche zum Schutz des Landschaftsbildes nicht weiter-

zuentwickeln.  

 

Relative siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen sollen kurz- bis mittelfristig nicht 

überschritten werden. Langfristig ist eine planmäßige Erweiterung bei entsprechender 

Begründung (z.B. wesentlich geänderte Plangrundlagen) zulässig. Weiters sind Über-

schreitungen im Ausmaß der im Wortlaut verordneten Tiefen auch kurzfristig bei ge-
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gebener Kriterienerfüllung legitim. Dies können Änderungen bei naturräumlichen Ge-

gebenheiten wie z.B. Grenzänderungen bei Hochwasserabflussgebieten, Rodungen 

etc. sowie bei siedlungspolitischen Gegebenheiten entsprechend der im Wortlaut 

festgelegten Begründung der jeweiligen Entwicklungsgrenzen sein. Jene relative Ent-

wicklungsgrenze entlang der Gemeindegrenze wird festgelegt, um die Abstimmung 

mit den Nachbargemeinden zu dokumentieren. 

2.2.4  Rechtsgültiges Ortsbildschutzgebiet  

Es erfolgt der Hinweis, dass ein rechtsgültiges Ortsbildschutzgebiet im Gemeindege-

biet festgelegt ist, dass den Kirchberg und die Bebauung entlang der Landesstraße 

umfasst. Besondere Bedeutung kommt der Silhouette des Kirchberges zu. 

 

Rechtskräftiges Ortsbildschutzgebiet 

VO-Datum LGBl. Nr.  Stk.  Jahr Verlautbarung 

17.12.1979 6 1 1980 22.01.1980 

 

Geschichtlicher Hintergrund: 

860 wurde Straßengel als „Strazinolum“ (= kleine Warte) erstmals urkundlich er-

wähnt, was auf eine ursprünglich slawische Besiedelung hinweist. Im Jahre 1147 ge-

langte Straßengel über Verfügung des steirischen Markgrafen Ottokar III. an das 

Kloster Rein.  

Die gotische Wallfahrtskirche Maria Straßengel wurde in der Zeit von 1346 bis 1355 

weithin sichtbar auf einem in das Gratweiner Becken vorspringenden Hügel, genannt 

Frauenkogel, erbaut. Die Errichtung des Turmes erfolgte in den Jahren 1355 bis 

1366. Die Grund- und Aufrissgestaltung der Straßengler Wallfahrtskirche steht in en-

gem Zusammenhang mit dem Stephansdom in Wien.  

Am Fuße des Kirchberges entstand in Verbindung zur Wallfahrtskirche das Gassen-

gruppendorf Judendorf.  

Das Ortsbild ist im Wesentlichen dadurch charakterisiert, dass man versucht hat, die 

Bausubstanz (Kirche und Gassengruppendorf) den natürlichen Gegebenheiten (Kirch-

berg bzw. Frauenkogel) anzupassen. Unsere Vorfahren haben es nämlich meisterhaft 

verstanden, besondere Hügellagen durch hervorragende Bauwerke zu krönen. Dass 

dabei auch strategische Überlegungen eine Rolle gespielt haben, ist nur ein Beweis 

dafür, dass Formensinn, Kulturausdruck und die Notwendigkeit einer Befestigung 

durchaus zu vereinen sind. (Quelle: G. Axmann, K. Gartler & U. Werluschnig, 1994,  

Ortsbildschutz Steiermark 1977-1994) 
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3 DER ROTE FADEN IN DER PLANUNG –  
VERÄNDERUNGEN IM VERGLEICH/ EVALUIERUNG DER 
IM ÖEK NR. 4.00 GESETZTEN ZIELE/ MASSNAHMEN 

3.1  ZIELE/ MASSNAHMEN IM VERGLEICH ZUM ÖEK/ SLB NR. 
4.00 

 

Die bisher geltenden siedlungs- und kommunalpolitischen Zielsetzungen werden evalu-

iert und auf ihre Aktualität und Relevanz hin überprüft. Die im ÖEK Nr. 4.00 idgF fest-

gelegten siedlungspolitischen Vorgaben (Ziele) besitzen im überwiegenden Maße noch 

Gültigkeit und werden in das ÖEK Nr. 5.00 übernommen. Die siedlungspolitischen Ziel-

setzungen werden entsprechend den neuen Vorgaben im Wortlaut zum Örtlichen Ent-

wicklungskonzept Nr. 5.00 konkretisiert, wenn bisher kein ausreichender räumlicher 

Bezug vorlag.  

 

Die im Wortlaut festgelegten Ziele und Maßnahmen für die einzelnen Siedlungsbereiche 

stellen ergänzende Festlegungen zu den definierten Funktionsbereichen des Wortlautes 

auf Basis der Bestandsanalyse iVm der Prioritätenreihung dar und werden aufgrund der 

Selbsterklärung in Folge nicht weiter erläutert. Im nachfolgenden Kapitel Differenzplan 

werden die geänderten Festlegungen planlich dokumentiert und die durchgeführten 

Änderungen in der beigefügten Liste im Detail dargestellt: 

 

3.1.1  Naturraum und Umwelt 

Zielsetzung des 4. ÖEK 
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Anmerkung 

Schaffung der Voraussetzungen zur lang-
fristigen Verminderungen der Luftver-
schmutzung bzw. Luftbelastung durch die 
Industrie. 

ja ja  

Anstreben technischer Voraussetzungen 
zur Sicherung eines gesicherten Abflusses 
des im Rötzbachgraben in der oberen 
Murebene vermehrt anfallenden Oberflä-
chenwassers aufgrund der in situ geolo-
gisch bedingten wasserundurchdringli-
chen Lehmschicht (Errichtung von Rück-
haltebecken unter Lukrierung von Bun-
desmitteln). 

ja ja, mod1. Teilweise wurden bereits 
Maßnahmen gesetzt, gilt es 
aber weiterhin für die Rea-
lisierung weiterer Maßnah-
men einzustehen.  

Schaffung naturnaher Regulierungen am 
Rötzbach, Hundsdorfbach, Grenzgerinne 
(Gemeindegrenze zu Gratwein) sowie am 

ja ja, mod. Wurde teilweise umgesetzt 

                                                
1 mod. = modifiziert 
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Gerinne Toffisgraben. 
Verminderung der Hochwassergefahr. ja ja, mod. Setzung von Maßnahmen 
Schaffung von Versickerungsmöglichkei-
ten oder Regenwasserkanälen zur Abfuhr 
der anfallenden Oberflächenwässer. 

ja nein Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden 

Sicherung der Wasserversorgung in Ju-
dendorf. 

ja ja  

Erhaltung des Mischwaldes und vor allem 
der Waldränder und des Bachbegleitgrüns 
für Erholungszwecke. 

ja nein Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden 

Weitgehender Schutz und Erhaltung der 
Kulturlandschaft vor störenden Eingriffen. 

ja ja  

Nachhaltiger Schutz der bestehenden 
Quell- und Brunnenschutzgebiete. 

ja ja  

Langfristige Erhaltung der das Land-
schaftsbild prägenden Uferbegleitvegeta-
tion und Freihaltung der Uferstreifen 
entlang natürlicher Gewässer von künfti-
ger Bebauung und Intensivnutzungen im 
Freiland gemäß den Zielsetzungen des 
WRG 1959 i.d.g.F.. 

ja ja 

Zusammengefasst in einem 
Punkt. 

Einräumung eines Pufferbereiches zu 
Waldrändern und Erhaltung der das 
Landschaftsbild prägenden Elemente, der 
Grün- und Freiflächen sowie Erhaltung 
und Schaffung bedarfsgerechter sied-
lungsnaher Erholungsflächen. 

ja ja 

Bedachtnahme auf das bestehende Orts- 
und Landschaftsbild bei allen künftigen 
Planungsmaßnahmen im Zuge nachfol-
gender Individualverfahren. 

ja ja  

Verminderung von Nutzungskonflikten 
zwischen unterschiedlichen Nutzungen. 

ja nein In den Raumordnungs-
grundsätzen enthalten.  

Bedachtnahme auf kleinklimatische Ge-
gebenheiten (Tallagen) im Zuge weiterer 
Bautätigkeiten unter Berücksichtigung der 
immissions-klimatologischen Situation. 

ja nein Festlegungen im ÖEP neh-
men darauf Rücksicht.  

Weiterer Ausbau der Hochwasserschutz-
einrichtungen, Umsetzung des Hochwas-
serschutzprojektes Mur im Bereich Grat-
korn – Judendorf-Straßengel. 

ja nein Bereits realisiert.  

Freihaltung von gegebenen Grünzügen 
von Bebauung sowie Freihaltung wichti-
ger Sicht- und Blickbeziehungen. 

ja ja  

Erhaltung des gegebenen „Grüngürtels“ 
(gem. § 3 (20) REPRO Graz, LGBl. Nr. 
26/1996) im Bereich Kugelberg sowie 
innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 
Nr. 29 (umfasst landwirtschaftlich genutz-
te Flächen, Wald, bestehende, gut 
durchgrünte Baugebiete) zur Sicherung 
der Lebensqualität und Naherholung. 

ja ja Weitestgehende Berück-
sichtigung der Grünzone 
des REPRO. 
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3.1.2  Siedlungsraum und Bevölkerung 

Zielsetzung des 4. ÖEK 
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Anmerkung 

Festlegung eines Bevölkerungszielwertes 
von rund 5.700 Einwohnern für das Jahr 
2007. 

ja/ 
nein 

ja, mod. Aktualisierung 

Entsprechend dem angestrebten Bevölke-
rungsziel von 5.700 Einwohnern Schaf-
fung und Sicherstellung der dafür erfor-
derlichen technischen wie sozialen Infra-
struktur. 

ja ja, mod. Aktualisierung 

Sicherung einer ausreichenden Besiede-
lungsdichte in den Hauptsiedlungsgebie-
ten zur besseren Ausnutzung von beste-
henden Infrastruktureinrichtungen (plan-
mäßige Verdichtung bestehender Orts- 
und Siedlungsgebiete). 

ja nein Ausreichende Besiedlungs-
dichte ist vorhandenen und 
wird durch die Festlegun-
gen im ÖEP einer Zersiede-
lung entgegen gewirkt.  

In Abhängigkeit zum Bevölkerungsziel-
wert Schaffung von fachlichen/rechtlichen 
Rahmenbedingungen durch geeignete 
Festlegungen im Örtlichen Entwicklungs-
konzept/Flächenwidmungsplan zur Schaf-
fung weiterer zusätzlicher Arbeitsplätze 
für die Wohnbevölkerung im kommenden 
Planungszeitraum. 

ja ja  

Schaffung einer der angestrebten Bevöl-
kerungszahl entsprechender Erholungs- 
und Bildungseinrichtungen. 

ja ja, mod. v.a. Ausbau und Erhalt der 
Einrichtungen 

Ausweisung von Ausgleichsflächen (Grün- 
und Erholungszonen) in dicht besiedelten 
Gebieten im Zuge nachfolgender Indivi-
dualverfahren. 

ja nein Teil der Bebauungsplanung 
bzw. Bestandteil des ÖEP 

Konzentration des Dienstleistungsangebo-
tes im Zentrum Judendorf-Straßengel 
sowie an der Gratweiner Straße (Bereich 
Sparmarkt) 

ja ja Festlegungen im ÖEP 

Schaffung und Sicherung von Arbeitsplät-
zen für die Wohnbevölkerung durch 
Schaffung der rechtlichen Voraussetzun-
gen zur Ansiedelung von Mittelbetrieben 
mit geringer  Immission im Bereich zwi-
schen neuem Bahndamm und Gratweiner 
Landesstraße (Gewerbezone Judendorf). 

ja ja Festlegungen im ÖEP 

Planmäßige und auf den Bedarf abge-
stimmte Siedlungsentwicklung. 

ja ja  

Schaffung der erforderlichen Vorausset-
zungen für eine geordnete Weiterentwick-
lung der vorhandenen Siedlungsstruktur 
durch Sicherung geeigneter Flächen ent-
sprechend den Festlegungen des Sied-
lungsleitbildes für bestimmte Nutzungen 
und Mobilisierung des Baulandangebotes. 

ja nein Raumordnungsgrundsatz 

Festlegung zusätzlicher, auf den Bedarf 
abgestimmter, neuer Baugebiete als Auf-

ja nein Festlegungen im nachfol-
genden FWP 
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schließungsgebiete und Erstellung von 
Bebauungsplänen zur Regelung einer 
zweckmäßigen Gestaltung, Parzellierung, 
Erschließung und Gestaltung der Sied-
lungsräume gemäß Baulandzonie-
rungsplan. 
Bedachtnahme auf die vorhandenen dörf-
lichen Siedlungsstrukturen in mehreren 
Bereichen (Kugelberg) sowie Bestandssi-
cherung der landwirtschaftlichen Betrie-
be. 

ja ja, mod.  Anpassung an neue 
Rechtsgrundlage 

Orientierung des Wohnungsangebotes an 
der Nachfragestruktur unter Berücksichti-
gung förderbarer Wohnformen (zB. Ge-
schosswohnbau und Bauen in Gruppen) 
in dafür vorgesehenen Bereichen. 

ja ja, mod.  Besicherung zentrumsnaher 
Bereiche 

Erhaltung des Dorfgebietscharakters am 
Kugelberg und im Ortsteil Hundsdorf 
durch eine planmäßige und kleinräumige 
Arrondierung des Siedlungsbestandes. 

ja ja Anpassung an neue 
Rechtsgrundlage 

Erhaltung und Pflege schützenswerter 
Elemente des Orts- und Landschaftsbil-
des. 

ja ja Auch Ortsbildgutachten 

Schaffung der erforderlichen Vorausset-
zungen zur Errichtung von industriell-
gewerblichen Bereichen in Zentrumsrand-
lage in Abstimmung mit der räumlichen 
Tragfähigkeit, gegebener verkehrsinfrast-
ruktureller Anbindungsmöglichkeiten un-
ter besonderer Berücksichtigung der an-
grenzenden Wohngebiete. 

ja nein Weitere Verdichtung der 
bestehenden Gebiete, aber 
keine Neuausweisungen 
möglich.  

Weitere Verbesserung der Wohnqualität 
der Murfeldsiedlung, der Ringsiedlung 
und der Fabriksstraße 

ja nein Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden 

Verhinderung der Zersiedelung zwischen 
der Mitter- und der Schulstraße 

ja nein Raumordnungsgrundsatz 

Erhaltung der Böden auf den Trassen für 
eine hochwertige Landwirtschaft 

ja ja/mod. Anpassung an neue 
Rechtsgrundlage 

Freihalten der Flächen zwischen der Mur 
und der ÖBB-Trasse, um langfristig weite-
re Möglichkeiten zur Betriebsansiedlung 
zu haben und für die Schaffung eines 
Freizeitzentrums an der Mur 

ja/ 
nein 

nein/mod. Festlegungen im ÖEP 

3.1.3  Wirtschaft 

Generelle Festlegungen: 

Zielsetzung des 4. ÖEK 
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Anmerkung 

Erhaltung der traditionellen Betriebe im 
Gemeindegebiet und planmäßige und auf 
den Bedarf abgestimmte Neuansiedelung 
von Betrieben. 

ja ja/mod. Festlegungen des ÖEP 

Schaffung zusätzlicher Handelseinrichtun- ja mod. Guter Branchenmix vorhan-
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gen im Ortszentrum zur Erhöhung des 
Branchenmixes. 

den, weitere Ausbau wün-
schenswert – Festlegungen 
des ÖEP 

Anstreben ausgewogener wirtschaftlicher 
Verhältnisse, die der Bevölkerung günsti-
ge Lebens- und Arbeitsbedingungen si-
chern, in Übereinstimmung mit der ange-
strebten Bevölkerungszahl und der räum-
lichen Tragfähigkeit. 

ja mod. Festlegungen im ÖEP 

Bedarfsorientierte Erweiterung und gege-
benenfalls Neufestlegung von zusätzli-
chen Gewerbe- und Dienstleistungsberei-
chen unter Berücksichtigung von guten 
Erschließ- und Erreichbarkeiten gemäß 
Zielsetzungen im Siedlungsleitbild unter 
Vermeidung von künftigen Nutzungskon-
flikten. 

nein mod. Keine neuen Potenziale für 
Gewerbe und Industrie – 
Verdichtung innerhalb der 
bestehenden soweit mög-
lich.  

 

Primärer Sektor: 

Zielsetzung des 4. ÖEK 
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Anmerkung 

Erhaltung der räumlichen Voraussetzun-
gen für eine leistungsfähige, die Arbeits-
plätze sichernde Land- und Forstwirt-
schaft, insbesondere im Hinblick auf de-
ren Aufgaben im Bereich der Land-
schaftspflege und der Landschaftserhal-
tung. 

ja ja  

Sorgfältige Prüfung von Nutzungsprioritä-
ten (Abwägungsprozess), insbesondere 
im Zusammenhang mit Baulanderweite-
rungsmaßnahmen in Übergangszonen zu 
landwirtschaftlich gut nutzbaren Berei-
chen. 

ja ja Anpassung an neue 
Rechtsgrundlage. Festle-
gungen im ÖEP und im 
nachfolgenden FWP 

Sicherung der Lebensumstände der 
Landwirte, Unterstützung der Nebener-
werbslandwirte. 

ja nein Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden 

Sicherung der Attraktivität der Kulturland-
schaft. 

ja ja Festlegungen im ÖEP 

Erhaltung und Sicherung der landwirt-
schaftlichen Produktionsflächen im 
Murfeld durch Ausweisung als Freiland 
und Festlegen von absoluten (äußeren) 
Baulandgrenzen. 

ja/ 
nein 

mod. Festlegungen im ÖEP – 
teilweise relative Entwick-
lungsgrenzen, um eine 
langfristige Erschließung 
des Gebietes zu ermögli-
chen. 
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Sekundärer Sektor: 

Zielsetzung des 4. ÖEK 

A
kt

ua
l

i-
tä

t 

A
uf

na
h-

m
e 

in
 

W
or

tl
au

t 
zu

m
 5

. 
Ö

E
K

 

Anmerkung 

Berücksichtigung bestehender Industrie- 
und Gewerbegebiete und deren allfällige 
Erweiterungsmöglichkeiten bei allen Fest-
legungen und Maßnahmen der Örtlichen 
Raumplanung, insbesondere der räum-
lich-funktionellen Gliederung im Sied-
lungsleitbild. 

ja mod. Festlegungen im ÖEP 

Verhinderung von Nutzungskonflikten 
zwischen verschiedenen Nutzungen. 

ja nein Raumordnungsgrundsatz 

 

Tertiärer Sektor 

Zielsetzung des 4. ÖEK 
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Anmerkung 

Sicherung der Handels- und Dienstleis-
tungsfunktionen und bedarfsgerechter 
weiterer Ausbau von Versorgungseinrich-
tungen für die Bevölkerung in den einzel-
nen Siedlungsschwerpunkten in Überein-
stimmung mit der vorhandenen und an-
gestrebten Siedlungsstruktur. 

ja ja/mod.  
Festlegungen im ÖEP 

Qualitative Verbesserung bestehender 
Fremdenverkehrseinrichtungen hinsicht-
lich der sich ändernden Bedürfnisse des 
Tourismus (Tagestourismus), insbesonde-
re von Fremdenverkehrsbetrieben, Spiel-, 
Sport- und Erholungseinrichtungen und 
Erweiterung des bedarfsorientierten Frei-
zeitangebotes. 

ja mod. 
Festlegungen im ÖEP 

Schaffung der erforderlichen Vorausset-
zungen zur Errichtung von Einrichtun-
gen/Dienstleistungen des täglichen Be-
darfes mit ausreichenden Parkmöglichkei-
ten im Gemeindegebiet. 

ja nein 
Festlegungen im ÖEP 

Erhaltung und Bestandssicherung der 
vorhandenen Handels- und Dienstleis-
tungseinrichtungen in den Ortszentren 
Judendorf und Straßengel sowie entlang 
der Gratweiner Landesstraße. 

ja ja/mod. 
Festlegungen im ÖEP und 
Anpassung an neue 
Rechtsgrundlage  

Räumlich-funktionelle Weiterentwicklung 
der Ortszentren Judendorf und Straßen-
gel sowie entlang der Gratweiner Landes-
straße. 

mod. mod. 
Neues Zentrum realisiert.  

Stärkere Förderung des Fremdenver-
kehrskonzeptes und verstärkte Zusam-
menarbeit mit anderen Gemeinden in 
einem regionalen „Nahholungsraum Graz-
Nord“. 

ja mod. 
Verweis auf das beschlos-
sene KEK „JEGG“ 

Unterstützung von tertiären Betrieben, 
ja nein 

Fehlender unmittelbarer 
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die der Naherholung dienen sowie Aus-
bau der Naherholungsfunktion der Ge-
meinde Judendorf-Straßengel. 

räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden 

 

3.1.4  Technische Infrastruktur und Gemeindebedarfseinrichtungen 

Zielsetzung des 4. ÖEK 
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Anmerkung 

Fortführung/Umsetzung des Maßnahmen-
kataloges des von der Marktgemeinde 
beauftragten Verkehrskonzeptes, welches 
mit 17.11.2003 von Dr. K. Fallast fertig 
gestellt wurde. 

mod. mod. Aktualisierung 

Verbesserung der Parkmöglichkeit in den 
Ortszentren Judendorf und Straßengel 
sowie entlang der Gratweiner Landes-
straße. Schaffung einer klaren Geschwin-
digkeitsregelung im Ortsgebiet zur He-
bung der Verkehrssicherheit und Lebens-
qualität. 

mod. mod. Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden. Park-
möglichkeiten im Ortszent-
rum und im Gewerbepark 
sind vorhanden.  

Ausbau und Sanierung der Fußwege im 
Ortszentrum und in den Außenbereichen 
als Anreiz zur Reduzierung des Indivi-
dualverkehrsaufkommens. 

ja. mod. Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden. 

Schrittweise Umsetzung der Regulie-
rungsrichtlinie im Gemeindestraßennetz 
(Beseitigung von Engstellen) 

mod. mod.  Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden. 

Erhaltung und Verbesserung des beste-
henden Straßennetzes mit teilweisem 
Rückbau bei vorhandenen Überbreiten im 
Bereich der Landesstraßen. 

nein nein Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden. 

weitere Befestigung von bisher unbefes-
tigten Geh- und Radwegen 

ja nein Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden. 

Schaffung einer Anbindung der Sied-
lungsschwerpunkte an den Bahnhof (Öf-
fentlicher Verkehr)  

nein nein Siedlungsschwerpunkte 
sind an ÖV angeschlossen. 

Schaffung von öffentlichen Anbindungen 
zu privatgewerblichen und öffentlichen 
Versorgungseinrichtungen (Ärzte, Ge-
meinde u.a.) 

mod. nein  Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden. 

Schaffung von Linientaxis, Gemeindebus-
sen oder Gemeindetaxis. 

ja nein Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden. 

Schrittweise weitere Verringerung des 
Abfallaufkommens in der Gemeinde (Ab-
falltrennung und -vermeidung). 

ja nein Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden. 

Vorsorge zur langfristigen Sicherstellung 
eines ausreichenden Energieangebotes 
durch vermehrten Einsatz von alternati-
ven Energieträgern unter bestmöglicher 
Ausnutzung der natürlichen Ressourcen 
(Biomasse, Solarenergie, Wasserkraft). 

ja ja  

Umsetzung der Festlegungen gemäß ja ja Aktualisierung  
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beschlossenem Gemeindeabwasserplan 
(Verfasser: DI Kaiser & Mach). 
Schaffung einer Querverbindung sowohl 
für Fußgänger als auch für PKW über die 
Mur zur Nachbargemeinde Gratkorn unter 
Berücksichtigung der bestehenden Sied-
lungsräume in abgastechnischer sowie 
lärmtechnischer Hinsicht. 

ja ja Darstellung im ÖEP 

Gewährleistung einer Verkehrserschlie-
ßung des Industrie- und Gewerbegebietes 
zwischen alter und neuer Bahntrasse 

mod. mod. Durchwegung Gewerbepark 

Verminderung der Verkehrsbelastung 
durch Pendlerströme im Bereich der 
Durchzugsstraßen (Plankenwartherstraße 
und Gratweiner Straße), Gehsteigherstel-
lung sowie Entschärfung der unübersicht-
lichen Straßenbereiche in der 
Plankenwarther Straße. 

ja nein Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden. 

Forderung eines Direktanschlusses für 
Schwerverkehr an die Autobahn. 

nein nein Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden 

Schaffung einer Verbindung der L 332 – 
Gratweiner Straße über das Aufschlie-
ßungsgebiet für Industrie und Gewerbe-
gebiet I sowie einer Bahnunterführung 
und einer Radfahr- und Fußgängerüber-
führung 

ja ja Durchwegung Gewerbepark 

Forcierung des weiteren Ausbaues für 
den öffentlichen Verkehr. 

ja nein Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden 

Schaffung einer flächendeckenden Re-
genkanalisation zur Abfuhr anfallender 
Oberflächenwässer 

ja nein Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden 

Erhöhung des Ausbildungsangebotes im 
eigenen Wirtschaftsbereich. 

ja mod. Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden 

Sicherstellung und weiterer schrittweiser 
Ausbau der bedarfsorientierten, den un-
terschiedlichen Bedürfnissen entspre-
chenden sozialen Pflege und Betreuung 
aller Altersgruppen (mobile Altenbetreu-
ung und Hauskrankenpflege). 

ja mod. Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden 

Berücksichtigung der Belange der Behin-
derten bei der baulichen Gestaltung von 
öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, 
sowie im sozialen Wohnbau. 

ja nein Verweis auf Baugesetz 

Weitere Unterstützung und Förderung des 
sozialen Gemeinschaftslebens und des 
gut funktionierenden Vereinswesens. 

ja nein Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden 

Erhaltung und weitere Verbesserung ei-
nes bedarfsgerechten Angebotes an ärzt-
licher Versorgung und zentralen Einrich-
tungen des Gesundheitswesens. 

ja mod. Aktualisierung 

Bedarfsorientierte Erweiterung von Spiel, 
Sport- und Freizeitanlagen. 

ja ja Festlegungen im ÖEP 

Forcierung der Ansiedelung weiterer 
Fachärzte.  

ja nein Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden 
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Weitere Erschließung, Ausgestaltung und 
Verbesserung der Zugänglichkeit der für 
die Erholung besonders geeigneten Flä-
chen. 

ja ja Festlegungen im ÖEP 

Erhaltung des Angebots an Freizeitein-
richtungen, insbesondere auch der kultu-
rellen Einrichtungen und der baulichen 
und historischen Sehenswürdigkeiten. 

ja ja Festlegungen im ÖEP 

Sicherung von Einrichtungen für Naherho-
lungstourismus 

ja nein Fehlender unmittelbarer 
räumlicher Bezug gem. 
Planungsleitfaden 

Projektentwicklung im Bereich Well-
ness/Gesundheit/Vorsorge/Rehabilitation 
für den sich etablierenden Bereich des 
bestehenden Kerngebietes im Ortszent-
rum von Judendorf-Straßengel 

ja ja Festlegungen im ÖEP 

Weiterer Ausbau der Nahversorgung mod. nein Ausreichend vorhanden, 
Erhalt  

 

3.2  DIFFERENZPLAN / DIFFERENZLISTE / SUP-PRÜFUNG 

In Übereinstimmung mit den Raumordnungsgrundsätzen des Stmk. Raumordnungsge-

setzes 2010, LGBl. Nr. 49/2010 idF LGBl. Nr. 69/2011, den Festlegungen des Lande-

sentwicklungsprogramms 2009, LGBl. Nr. 75/2009, des Regionalen Entwicklungspro-

grammes für die Planungsregion (politischer Bezirk) Graz/Graz Umgebung (LGBl. Nr. 

106/2005) und der Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 12.09.2005 

über ein Programm zur hochwassersicheren Entwicklung der Siedlungsräume (LGBl. Nr. 

117/2005) werden, ausgehend von den Ergebnissen der Bestandsaufnahme vom April 

2010 und der nachfolgenden Problemanalyse sowie aufbauend auf dem Örtlichen Ent-

wicklungskonzept Nr. 4.00 idgF, die kurz-, mittel- bis langfristigen Entwicklungsziele 

und Maßnahmen angepasst bzw. neu festgelegt und nachfolgende Änderungen, Ergän-

zungen sowie Neufestlegungen durchgeführt. 

 

Aufgrund zwischenzeitlich geänderter Planungsvoraussetzungen, geänderter raumord-

nungsgesetzlicher Bestimmungen im neuen Stmk. ROG 2010 und geänderter  

öffentlicher, siedlungs- und wirtschaftspolitischer Interessen der Marktgemeinde Ju-

dendorf-Straßengel erfolgt für alle Ortsteile die Überprüfung/ Evaluierung der bisher 

festgelegten siedlungs- und kommunalpolitischen Zielsetzungen. Diese führt zu einer 

teilweisen Anpassung von Zielsetzungen, Maßnahmen und Entwicklungszielen sowie 

Funktionsbereichen insbesondere durch teilweise Neudefinitionen im Entwicklungsplan. 

Weiterhin bestehende Zielsetzungen wurden dabei evaluiert, für richtig befunden und 

gelten daher auch weiterhin. 

 

Vergleich bisheriges Siedlungsleitbild mit neuem Entwicklungsplan: 

Das geltende Siedlungsleitbild Nr. 4.00 idgF der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel 

beinhaltet bereits wesentliche Zielsetzungen für die langfristige Siedlungs- und Orts-

entwicklung und können diese großteils unverändert übernommen werden. Für die bis-
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her nicht näher definierten Räume werden entsprechend dem Stand der Technik Funk-

tionsbereiche und Entwicklungsgrenzen ergänzend festgelegt. Die Gegenüberstellung 

zeigt, dass die neuen Funktionsbereiche überwiegend mit den Festlegungen im bisheri-

gen 4. Örtlichen Entwicklungskonzept – Siedlungsleitbild übereinstimmen. Somit wer-

den in der Folge die wesentlichen Änderungen näher beschrieben und begründet.  

 

 
Abbildung 10 - SUP Leitfaden 2. Auflage 
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MARKTGEMEINDE JUDENDORF-STRASSENGEL – DIFFERENZLISTE 
 

Darstellung der Neufestlegungen und Änderungen vom Siedlungsleitbild Nr. 4.00 idgF zum Entwickl ungsplan Nr. 5.00  
und Prüfung, ob Ausschlusskriterien gem. „Leitfaden zur Beurteilung der Umwelterheblichkeit in der Örtlichen R au mplanung“ 

(FA13B, 2. Auflage / veröffentlicht Sept. 2011) zutreffen 
 

Prüfrelevante  
Änderungen lt.  
Differenzplan 

 
(Bereiche  

durchnummeriert) 

raumordnungsfachliche Begründung und Erläuterungen der Änderung 

Prüfkriterien gemäß Planungsleitfaden SUP in 
der Örtlichen Raumplanung 
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1) 2)  3) 4)  5) 

1 Die gegenständliche Rücknahme geschieht aufgrund der Lage innerhalb der Gefahren-
zone gem. Gefahrenzonenplan der WLV. x  x   Nein 

2 Erweiterung bzw. Neufestlegung des Funktionsbereiches für Wohnen in Abstimmung 
mit der Entwicklung der Gemeinde Eisbach im Ausmaß einer Bauplatztiefe (Das Ge-
meindegebiet grenzt hier direkt an un d wird nur durch eine Straße voneinander ge-
trennt. Im Gemeindegebiet von Eisbach ist im gegenständlichen Bereich der Funktions-
bereich Wohnen festgelegt). Das gegenständliche Gebiet ist bereits größtenteils verbaut 
und wird somit lediglich dem Bestand ein Funktionsbereich (Wohnen) zugewiesen. Der 
gegenständliche Bereich wird außerdem durch absolute Entwicklungsgrenzen be-
schränkt. 

 x x   Nein 

3 Festlegung eines Funktionsbereiches für Wohnen (teilweise in Überlagerung mit Funkti-
onsbereich für dörflich strukturiertes Gebiet), der Bestandwohngebäude bzw. landwirt-
schaftliche Betriebsstätten umfasst und unter Berücksichtigung der bestehenden Hang-
kanten räumlich begrenzt wird. Die Festlegung des gegenständlichen Wohnbereichs ist 
größtenteils auf den Bestand hin abgestimmt, besteht jedoch die Möglichkeit zur Ver-
dichtung. 

 x x   Nein 

4 Geringfügige Arrondierung des bestehenden Funktionsbereiches mit teilweiser Überla-
gerung des Wohnbereiches mit dörflich strukturiertem Gebiet unter Berücksichtigung 
der Hang- und Waldsituation. 

  x   Nein 

5 Festlegung eines Potenziales für den Funktionsbereich Wohnen im Anschluss an bebau-
tes Wohngebiet entlang der L 322. Eine Nutzung desselben ist nur bei nachweislicher 
Gefahrenfreistellung des Gebietes zulässig. Eine ausreichende Erschließung durch den 
ÖV ist vorhanden.  

  x   Nein 
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6 Rücknahme des Funktionsbereiches aufgrund nicht gegebener Willensbildung zur Er-
schließung desselben aufgrund der Hanglage.   x   Nein 

7 Geringfügige Lückenschließung zwischen bestehenden Funktionsbereichen zur Schaf-
fung 1 zusätzlichen Bauplatzes innerhalb des bestehenden Wohnhausgefüges. x x x   Nein 

8 Kleinflächige Rücknahme aufgrund bestehender Stromfreileitung. 
x x x   Nein 

9 Kleinflächige Arrondierung der bestehenden Bauländer bzw. Funktionsbereiche, um 
Bestandsgebäude innerhalb der gegenständlichen Erweiterungen zu berücksichtigen 
und eine Verdichtung nach innen zu ermöglichen.  

x x x   Nein 

10 Funktionsfestlegung zur Berücksichtigung von bestehenden Wohngebäuden bzw. einer 
bestehenden Hofstelle entlang der Kugelbergstraße und Ermöglichung von kleinräumi-
gen Lückenschließungen im Bestand mit dem Ziel, das Orts- und Landschaftsbild durch 
eine geordnete zeilenförmige Bebauung entlang der Straße zu verbessern. 

  x   Nein 

11 Rücknahme aufgrund des Fehlens von Planungen zur baulichen Nutzung der gegen-
ständlichen Hangfläche, die als Weide für Rinder genutzt wird.     x   Nein 

12 Rücknahme aufgrund der dortigen Hochwasserabflusssituation (HW 30 und HW 100) 
     Nein 

13 Kleinräumige Erweiterung von bestehenden Funktionsbereichen mit dem Ziel, die vor-
handene Lücke zu schließen. Somit bildet der Funktionsbereich eine maßvoll arrondier-
te/geglättete Grenze zur Freihaltezone.  

x  x   Nein 

14 Lückenschließung bzw. Arrondierung (im Westen) von bestehenden Funktionsbereichen 
und Nutzungsüberlagerung der festgelegten privaten Parkanlage mit Wohnnutzung. Das 
gegenständliche Gebiet kann nur bei Gefahrenfreistellung baulich genutzt werden. 

  x   Nein 

15 Arrondierung in Form von Lückenschlüssen der Funktionsbereiche für Wohnen ohne die 
bestehende Freihaltezone zu verletzen. Somit bildet der Funktionsbereich eine maßvoll 
arrondierte/geglättete Grenze zur Freihaltezone und ist von dieser geordneten Entwick-
lung keine Verschlechterung des Orts- und Landschaftsbildes zu erwarten. Außerdem 
wird eine Erweiterung des Siedlungsgebietes Schillerstraße im Ausmaß einer Bauplatz-
tiefe angedacht (nördliche Erweiterungsfläche). 

  x   Nein 

16 Festlegung einer Erweiterungsfläche im Ausmaß einer Bauplatztiefe in Anschluss an 
bereits bebautes und voll erschlossenes Bauland.   x   Nein 
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17 Nutzungsüberlagerung der Erwerbsgärtnerei mit dem Funktionsbereich für Wohnen, 
sodass eine mögliche Erweiterung der bestehenden Siedlung im Westen bei etwaiger 
Auflassung der Flächen der Erwerbsgärtnerei ermöglicht wird. 

  x   Nein 

18 Rücknahme aufgrund der Lage innerhalb von  Gefahrenzonen der WLV bzw. Hochwas-
seranschlaglinien bzw. aufgrund vorhandener Planungen zur Errichtung von technischen 
Maßnahmen (TM) im gegenständlichen Bereich. 

  x   Nein 

19 Nutzungsüberlagerung der bestehenden Sportfläche mit dem Funktionsbereich Wohnen 
zur Schaffung der Voraussetzung zur Wohnnutzung des gegenständlichen Gebietes bei 
vollständiger Auflassung des Sportplatzes (Ersatz hiefür bietet der Sportplatz im Osten 
der Gemeinde) 

  x   Nein 

20 Geringfügige Rücknahme des Bestandes 
x  x   Nein 

21 Nutzungsüberlagerung des Funktionsbereiches Zentrum mit Sport-/Spielfläche aufgrund 
von bestehenden Spiel- und Sporteinrichtungen und der angestrebten Beibehaltung 
dieser Nutzung. 

  x   Nein 

22 Festlegung von Eignungszonen im Bereich der Wallfahrtskirche und des Friedhofs bzw. 
dessen Erweiterungsbereiches zur Sicherung des Bestandes bzw. von möglichen Erwei-
terungsflächen des Friedhofs. 

  x   Nein 

23 Festlegung eines Funktionsbereiches aufgrund der Anpassung der Plangrundlagen: das 
in der DKM vorhandene Gerinne existiert vor Ort nicht.  x x   Nein 

24 Erweiterung der bestehenden Eignungszone für Sport- und Spielzwecke unter Berück-
sichtigung des Bestandes bzw. zur Absicherung der Erholungseinrichtungen   x   Nein 

25 Festlegung einer Kleingartenanlage unter Berücksichtigung des Bestandes und nach 
Abstimmung mit der ÖBB.      Nein 

 
 
Gesamtdifferenz:  Neufestlegung von Funktionsbereichen  + 15,30 ha 
  Rücknahme von Funktionsbereichen       -   4,27 ha 
Gesamt:  + 11,03 ha 
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Bestimmungen der Alpenkonvention: 

Die Ziele für die Raumplanung und die nachhaltigen Entwicklung des Alpenraumes 

gem. Art. 1 des Protokolles Raumplanung (BGBl. III Nr. 232/2002 idF BGBL. III Nr. 

114/2005) sind wie folgt definiert: 

a) Anerkennung der besonderen Erfordernisse des Alpenraumes im Rahmen na-

tionaler und europäischer Politiken,  

b) Harmonisierung der Raumnutzung mit den ökologischen Zielen und Erforder-

nissen, 

c) sparsame und umweltverträgliche Nutzung der Ressourcen und des Raumes, 

d) Anerkennung der besonderen Interessen der Bevölkerung im Alpenraum 

durch Anstrengungen zur dauerhaften Sicherstellung ihrer Entwicklungsgrund-

lagen, 

e) Förderung der Wirtschaftsentwicklung bei gleichzeitiger ausgewogener Bevöl-

kerungsentwicklung innerhalb des Alpenraumes, 

f) Wahrung der regionalen Identitäten und kulturellen Besonderheiten, 

g) Förderung der Chancengleichheit der ansässigen Bevölkerung im Bereich der 

gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung unter Achtung 

der Kompetenzen der Gebietskörperschaften, 

h) Berücksichtigung von natürlichen Erschwernissen, Leistungen im allgemeinen 

Interesse, Einschränkungen der Ressourcennutzung und Preisen für die Nut-

zung der Ressourcen, die ihrem wirklichen Wert entsprechen. 

 

Bei den gegenständlichen Änderungen laut Differenzliste kann dazu und zu den weite-

ren Protokollen der Alpenkonvention kein  Widerspruch abgeleitet werden. 
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4 SACHBEREICHE 

4.1  NATURRAUM UND UMWELT 

4.1.1  Lage, landschaftliche Kurzcharakteristik und räumliche Einordnung 

Die Marktgemeinde Judendorf-Straßengel liegt nordwestlich der steirischen Landes-

hauptstadt Graz und grenzt außerdem im Nordosten an die Marktgemeinde Gratkorn, 

im Süden an die Marktgemeinde Thal bei Graz und die Gemeinde St. Oswald bei 

Plankenwarth, im Westen an die Gemeinde Eisbach Rein und im Nordwesten an die 

Marktgemeinde Gratwein.  

 

Das Gemeindegebiet von Judendorf-Straßengel umfasst eine Fläche von rund 

10,61 km² und besteht aus nur einer Katastralgemeinde (KG Nr. 63238). 

 

Die Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz und vor allem zur Landeshaupt-

stadt Graz erfolgt über die L 302.  

4.1.2  Geologie und Böden 

Das Gratkorner Becken ist eine im Südwesten zum Vorland (weststeirisches Riedel-

land) hin offene Talweitung der Mur mit ausgedehnten fluvialen und fluvioglazialen 
Akkumulationen. Im östlichen und südwestlichen Teil herrscht jedoch tertiäres Lo-

ckermaterial ähnlich den Riedelländern des Vorlandes, vor.  

 

Das westliche Grazer Bergland ist ein aus schwach metamorphen Gesteinen des 

Paläozoikums aufgebauter Höhenzug mit Mittelgebirgscharakter, der klar vom östli-
chen Grazer Bergland durch das Murtal getrennt wird. Das Landschaftsbild gestaltet 

sich mit sanfteren Formen in Silikat- und steileren Formen in Karbonatgestein, wobei 

der höchste Gipfel, der Hochlantsch mit 1.720 m sogar Hochgebirgscharakter be-

schreibt. 
 

Je nach Ausgangsmaterial und Oberflächenform treten im Gemeindegebiet charakte-

ristische Bodenformen auf: In den Talbereichen der Fließgewässer kommen, je nach 

Wassereinfluss, mäßig trockene bis gut mit Wasser versorgte graue bzw. braune Au-

böden vor.  
Im Bereich der Schwemmflächen und –kegel sowie der Niederterrasse herrschen Lo-

ckersediment-Braunerden verschiedenster Ausprägung vor. In den Berg- und Hügel-

lagen sind, je nach bodenbildenden Gesteinen, verschiedene Bodentypen vorherr-

schend, wobei die Felsbraunerden als wichtigster Bodentyp hervorzuheben sind. Es 
finden sich jedoch ferner Braunlehme und Pararendsinen sowie Lockersediment-

Braunerden, die je nach Gründigkeit sowie nach Wassereinfluss und Relief verschie-

den ausgebildet sind.  
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4.1.3  Klima 

Das Gemeindegebiet von Judendorf-Straßengel zählt laut Steirischem Klimaatlas2 zu 

den Klimaregionen „B.1a – Gratkorner Becken und Reiner Becken“ und „A.4 – Westli-

che Grazer Bucht“.  
Die wichtigsten klimatischen Charakteristika werden im Steirischen Klimaatlas wie 

folgt aufgelistet: das Gratkorn Becken und das Reiner Becken lassen sich dahinge-

hend zusammenfassen, als dass die Durchlüftung infolge der Beckenlage merklich re-

duziert ist. Am wenigsten betrifft dies den zentralen Bereich des Beckens mit Grat-

wein und Gratkorn. 
 

Laut Klimaatlas Steiermark sind vor allem im Reiner Becken mit dem Schirningtal die 

Ausbreitungsbedingungen als sehr ungünstig einzustufen, Inversions- und Frostge-

fährdung werden höher beurteilt als im Grazer Feld; die Zahl der Tage mit Frost 
übersteigt die Anzahl von 140, die Inversionsgefährdung liegt über 80 %, die Kal-

menhäufigkeit überschreitet lokal 70 % (im Winter), die Nebelgefährdung ist mit ca. 

100 Tagen/Jahr ebenfalls recht hoch. 

Die Gründe hiefür finden sich in der abgeschnürten Lage des Tales, während auf den 

umgebenden Riedeln schon weitaus bessere Bedingungen vorzufinden sind. Dies be-
deutet, dass innerhalb der Zone B.1a starke vertikale Unterschiede auf kleinster Dis-

tanz typisch sind, wobei die wärmste Zone im Bereich ehemaliger Weingärten (in ca. 

550 bis 650 m Seehöhe) anzutreffen ist. 

 
Neben der relativen Höhe über der Talsohle als Klimafaktor spielt speziell der 

Murtalauswind eine entscheidende Rolle für die Durchlüftung auf den Riedeln, wäh-

rend sich in den Seitentälern ein eigenes Talwindsystem ausbilden kann. Die Ober-

grenze des Einflusses des Murtalauswindes kann mit etwa 700 bis 750 m Seehöhe 

veranschlagt werden.  
 

Die Westliche Grazer Bucht betrifft das tertiäre Riedelland im Westen von Graz bis hin 

zum Voitsberger Becken und enthält somit auf kleinem Raum klimatisch sehr konträre 

Subeinheiten wie Täler und Becken sowie begünstigte Riedel. 
 

Infolge der Abschirmung durch die Alpen ergeben sich grundsätzliche Klimazüge wie 

ausgesprochene Windarmut im Winterhalbjahr mit hoher Kalmenbereitschaft in den 

Beckenlagen, erhöhte Nebelhäufigkeit und Inversionshäufigkeit, die in den Becken 80 
bis 85 % ausmachen kann, während auf den begünstigten Riedeln nur etwa 40 bis 

50 % zu erwarten sind. 

 

Ferner wird durch die Lage südlich des Alpenhauptkammes die Ausbildung von Lo-

kalwindsystemen gefördert, die für die Schadstoffausbreitung von großer Bedeutung 
sind und letztlich die Lage von Immissionsschwerpunkten prägen.  

Für das Winterhalbjahr sind oft tagelange Perioden mit Hochnebel und damit verbun-

denen freien Inversionen typisch, während im Sommerhalbjahr häufig Bodeninversio-

                                                
2  Quelle: http://www.umwelt.steiermark.at/cms/ziel/25199/DE/ , Stand: 22.03.2011 



Erläuterungsbericht zum ÖEK Nr. 5.00 Judendorf-Straßengel    Pumpernig & Partner ZT GmbH 

 

  32 

nen auftreten; die oberen Riedellagen, vor allem die Kuppen befinden sich zumeist 

schon oberhalb der seichten sommerlichen Bodeninversionen.  
 

Weitere Charakteristika sind gewitterreiche Sommer und schneearme Winter, was 

insgesamt einem kontinental geprägten Klima entspricht.  

 
Die Vegetationsperiode verbessert sich von etwa 230 Tagen in den Tallagen auf 245 

Tage auf den Riedeln. 

 

Temperatur 

Die Temperaturmittel schwanken im Jänner zwischen -4,5° und -3° in den Tallagen 
(auf den begünstigten Riedeln hingegen oft über -1,5°), im Juli zwischen 17,5° und 

19° in den Tälern und 19° bis 19,5° auf den Riedeln. Die Jahresmittel erreichen 7,5° 

bis 8,7°.  

 
Die Frosthäufigkeit verringert sich von 130 bis 145 in den Tallagen auf 85 bis 100 auf 

den Riedeln, so dass in den bevorzugten Abschnitten auch Weinanbau erfolgen kann. 

  

4.1.4  Lärm 

4.1.4.1 Straße  

Lärmbelastung durch motorisierten Individualverkehr (MIV):  

Betrachtet man den durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) der Straßen im Ge-

meindegebiet von Judendorf-Straßengel im Jahr 2010, ist vor allem auf der L 302 im 

Streckenabschnitt Judendorf-Raach/Gösting ein hohes Verkehrsaufkommen von 9.200 

Kfz zu verzeichnen. Davon beträgt der LKW Anteil 4 %. Entlang des Abschnittes mit 

der Bezeichnung „Gratweiner Straße“ wird ein DTV von 5.200 Kfz verzeichnet, mit ei-

nem LKW Anteil von 6 %. Für den teilweise im Gemeindegebiet liegenden Teilab-

schnitt der L 316 ist ein DTV von 3.400 Kfz und einem LKW Anteil von 10 % errech-

net worden. Für die L 332 ist im Gemeindegebiet von Judendorf-Straßengel ein DTV 

von 2.900 Kfz und einem LKW Anteil von 7 % verzeichnet.  

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung des DTV für die verschiedenen Strecken 

seit dem Jahr 1999 bis zum Jahr 2009 dargestellt.  

 
Verkehrsträger  

(LKW -Anteil in %) 

DTV 

1999  

DTV 

2006  

DTV 

2007  

DTV 

2008  

DTV 

2009  

DTV 

2010  

L 302 –  

Streckenabschnitt  

Judendorf-Gratwein  

4.000 

(7) 

5.200 

(5) 

5.400 

(5) 

5.300 

(5) 

5.200 

(6) 

5.200 

(6) 

L 302 –  

Streckenabschnitt  

Judendorf -Raach/Gösting  

6.000 

(6) 

9.130 

(4) 

8.900 

(4) 

9.100 

(4) 

9.400 

(4) 

9.200 

(4) 

L 316 –  
Streckenabschnitt  

St. Oswald-Gratwein  

3.330 

(9) 

3.300 

(9) 

3.400 

(9) 

3.400 

(9) 

3.400 

(10) 

3.400 

(9) 
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L 332 –  

Streckenabschnitt  
St. Oswald- Judendorf 

2.400 

(6) 

2.800 

(6) 

2.900 

(6) 

2.900 

(6) 

2.900 

(7) 

2.900 

(7) 

Tabelle 1 - DTV-Werte Digitaler Atlas Stmk 

 

 
Abbildung 11 - Verkehrssystem - Digitaler Atlas Stmk 

 

4.1.4.2 Lärmbelastung durch Schienenverkehr: 

Lärmbelastungen durch das Schienenverkehrsaufkommen sind durch die Verbindun-

gen der ÖBB gegeben, wurde jedoch in den vergangenen Jah-

ren eine Lärmschutzwand errichtet und haben sich demzufolge 

die Lärmemissionen im Nahbereich verringert.  
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Raumordnungsfachliche Konsequenzen:  

 Freihaltung der durch Lärm stark beeinflussten Bereiche vor künftiger Bebauung 

soferne keine Lärmschutzmaßnahmen getroffen wurden/werden. 

 Im Bedarfsfall Behandlung der Rechtssituation auf Basis eines Einzelgutachtens. 

 

4.1.5  Intensivlandwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung 

Durch landwirtschaftliche Betriebe (Tierhaltung) und das Ausbringen von Mist, Gülle 

und Jauche kann es in den dörflich strukturierten Ortsteilen (z.B. Hundsdorf) insbe-

sondere in den angrenzenden Wohngebieten zu Belästigungen kommen. Je nach Art 

der Tierhaltung werden unterschiedliche Schutzabstände definiert. Die Richtlinie zur 

Beurteilung von Immissionen aus der Nutztierhaltung in Stallungen, vom Oktober 

2000, bietet für alle Anwendungsfälle ein objektiv nachvollziehbares Kriterium zur 

quantitativen und qualitativen Abschätzung des zu erwartenden Ausmaßes der Emis-

sionen auf Basis des anzunehmenden Rechtskonsenses.  

Die Berechnung der Immissionen des zu beurteilenden landwirtschaftlichen Stallge-

bäudes erfolgt anhand der Tierart und Nutzungsrichtung, der Tierzahl und der land-

technischen Ausstattung. Für die Bewertung, der sich daraus ergebenden Immissio-

nen, sind die Ausbreitungsbedingungen durch eine meteorologische Beurteilung und 

die, in der Raumordnung festgelegten Flächenwidmungen in eine Abstandsregelung 

eingebunden. Dies ist in einer umwelthygienischen Bewertung mit besonderer Be-

rücksichtigung des Geruches zusammengefasst.  

Diese Einflussfaktoren sind Bestandteile des Modells, das auf die Übereinstimmung 

mit den vorhandenen Situationen vor Ort überprüft wurde. Damit wird die Festlegung 

von Mindestabständen zwischen Nutztierhaltungsbetrieben und Wohngebieten er-

möglicht, wodurch ein weitgehender Schutz vor Immissionen aus der Nutztierhaltung 

zu erwarten ist. Die Richtlinie zur Beurteilung von Immissionen aus der Nutztierhal-

tung in Stallungen bietet für alle Anwendungsfälle ein objektiv nachvollziehbares Kri-

terium zur quantitativen und qualitativen Abschätzung des zu erwartenden Ausmaßes 

der Emissionen auf Basis des anzunehmenden Rechtskonsenses.  

 

Im Zuge der gegenständlichen Revision erfolgte eine umfangreiche Erhebung (vor 

Ort) der rechtlich konsentierten max. zulässigen Viehbestände, um die für die Be-

rechnung der Mindestabstände gemäß Richtlinie zur Beurteilung von Immissionen aus 

der Nutztierhaltung in Stallungen erforderlichen Parameter zu erfassen. Diese umfas-

sen die Tierart/ Nutzungsrichtung, die Lüftung (Freilüftung/ mechanische Lüftung), 

die Entmistung sowie die Fütterung. Bei fehlenden Parametern wurden „worst-case“ 

(wc) – Szenarien berechnet.  

 

Ausgehend von den Werten wurde die Geruchsemission ermittelt und in weiterer Fol-

ge der Schutzabstand künftiger Wohnbebauung zu Betrieben in Metern rechnerisch 
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ermittelt und plangrafisch näher dargestellt. Die ermittelten Mindestabstände sollen 

ein Heranrücken von Wohnbebauungen des Reinen bzw. Allgemeinen Wohngebietes 

an bereits bestehende, landwirtschaftliche Betriebe hintanhalten, um deren weitere 

Existenz langfristig abzusichern. Im Örtlichen Entwicklungsplan Nr. 5.00 erfolgt in An-

lehnung an die Planzeichenverordnung (Quelle: Amt der Stmk. Landesregierung, A16 

und FA 13B, LGBl. Nr. 12/2008) sowie an das Stmk. ROG 2010 die punktuelle Darstel-

lung der landwirtschaftlichen Betriebe (Kreissignatur).  

Die Bestimmung des Schutzabstandes in Metern erfolgte auf Basis der Berechnungen 

der Daten aus den Erhebungen vor Ort in Verbindung mit der Richtlinie zur Beurtei-

lung von Immissionen aus der Nutztierhaltung in Stallungen. Im Anlassfall ist eine de-

tailliertere Untersuchung auf Basis eines durchgeführten baurechtlichen Feststel-

lungsverfahrens vorzunehmen. Die Geruchskreise werden zur Festlegung von Freihal-

tebereichen (Puffern) im 5. Flächenwidmungsplan als Entscheidungshilfe Verwendung 

finden. 

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen:  

 Freihaltung der durch Geruchsemissionen beeinflussten Bereiche vor künftiger 

Wohnbebauung. 

 Im Bedarfsfall Behandlung der Rechtssituation auf Basis eines Einzelgutachtens 

4.1.6  Gewässer 

Im Gemeindegebiet von Judendorf-Straßengel verlaufen einige fließende Gewässer, 

die der folgenden Gewässerkarte der FA19A der Stmk. Landesregierung vom April 

2010 zu entnehmen sind.  

 

 
Abbildung 12 - Gewässerkarte FA 19A - unmaßstäblich 
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WASSERWIRTSCHAFTLICHE PLANUNGSINTERESSEN: 

Gem. Schreiben der FA 19A – Wasserwirtschaftliche Planung und Siedlungswasser-

wirtschaft des Amtes der Stmk. Landesregierung vom 28.04.2010, zur Flächenwid-

mungsplanrevision 5.00 (GZ: FA19A77Ju2-2004/136) sowie betreffend die Änderung 

des Örtlichen Entwicklungskonzeptes, des Flächenwidmungsplanes, der Bebauungs-

pläne und der Bebauungsrichtlinien liegen folgende Planungsinteressen im Gemein-

degebiet von Judendorf-Straßengel vor: 

 

Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass die im Rahmen der Großen Änderungen 

VF 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.14 und 4.10 (Schreiben der FA 19A vom 

01.10.2002, 02.06.2003 bzw. 04.01.2006, 02.207.2007 und 04.07.2007) mitgeteilten 

wasserwirtschaftlichen Interessen auch künftig zu berücksichtigen sind. 

 

1. Freihaltung der Hochwasserüberflutungsgebiete (HQ100 Bereiche) sowie der Wild-

bachgefahrenzonen (nach dem Forstgesetz 1975) von gewässerunverträglichen 

Nutzungen zur Erhaltung und Verbesserung des Hochwasserabflusses um nach-

trägliche Schadensbehebungen zu vermeiden. Diese Zonen sind weiter als natürli-

che Retentionsräume und damit vor allem zur Vermeidung von Abflussverschär-

fungen im Unterlaufbereich zu erhalten, dh von Bebauungen, Schüttungen udgl 

freizuhalten.  

 

2. Freihaltung von Uferstreifen entlang natürlicher Gewässer gem. Landesentwick-

lungsprogramm 2009 (LGBl. Nr. 75/2009), wonach das Entwicklungsprogramm 

für Wasserwirtschaft (LGBl. Nr. 85/1989) durch dieses ersetzt wurde, dem Regio-

nalen Entwicklungsprogramm für den Bezirk Graz-Umgebung (LGBl. Nr. 

106/2005), dem Wasserrechtsgesetz von 1959 idgF, und dem Programm zur 

hochwassersicheren Entwicklung der Siedlungsräume (LGBl. Nr. 117/2005). 
 

3. Freihaltung von Baugebieten und von Sondernutzungen im Freiland in den Hoch-

wasserabflussgebieten des HQ100, der Roten Gefahrenzone der nach den forst-

rechtlichen Bestimmungen erlassenen Gefahrenzonenpläne, jenen Flächen, die 

sich für Hochwasserschutzmaßnahmen besonders eignen und blaue Vorbehaltsbe-

reiche der nach den forstrechtlichen Bestimmungen erlassenen Gefahrenzonen-

pläne und den Uferstreifen entlang natürlicher fließender Gewässer von mindes-

tens 10 m gemessen ab der Böschungsoberkante (i.A. auch darüber hinaus). 

 

4. Ersichtlichmachung iSd § 22 (7) Stmk. ROG 1974 idgF der Gewässer nach dem 

tatsächlichen Verlauf, der Hochwasserüberflutungsgebiete, der Quell- und Brun-

nenschutzgebiete, sowie der meliorierten und hangrutschgefährdeten Flächen. 
 

5. Zur Verringerung jeglicher Hochwassergefährdung sowie zur Sicherstellung des 

Wasserhaushaltes ist es erforderlich, dass möglichst viel unbelastetes Meteorwas-

ser an Ort und Stelle zurückgehalten und zur Versickerung gebracht wird und nur 

bei Überlastung von diesbezüglichen Anlagen Oberflächenwässer dem Vorfluter 
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zugeleitet werden. Belastete Meteorwässer müssen – sofern nicht eine Einleitung 

in die Kanalisation gefordert ist – vor Versickerung dem Stand der Technik ent-

sprechend gereinigt werden. Hinsichtlich hydraulischer Vermessung, Bau und Be-

trieb von Eigenwassersickeranlagen wird auf die ÖNORM B 2506-1, Ausgabe 

2000-06-01, auf die ÖNORM B 2506-2, Ausgabe 2003-04-01, auf das ÖWAV-

Regelblatt Nr. 35, Ausgabe 2003 sowie auf das Regelblatt DWA A 138, Ausgabe 

April 2005 verwiesen.  

Hochwasserabflussbereiche: 

Im Gemeindegebiet von Judendorf-Straßengel liegen mehrere Hochwasserrückhaltebe-

cken bzw. Planung für den Bau von solchen vor. Diese befinden sich neben dem Ku-

gelberggerinne vor allem im Rötzgraben und Toffisgraben und finden diese im ÖEP Nr. 

5.00 insofern Berücksichtigung, als dass die Planungsgebiete von der Festlegung von 

Funktionsbereichen freigehalten werden, bzw. im Toffisgraben es sogar zu Rücknah-

men des Funktionsbereiches für Wohnen kommt.  

Betreffend die Errichtung von neuen Hochwasserrückhaltemaßnahmen sind jene Berei-

che, die im ÖEP Nr. 5.00 mit den Entwicklungsgrenzen der lfd. Nr. 4 und 12 versehen 

wurden, dann erweiterbar, wenn sich die Hochwasserabflusssituationen verbessert ha-

ben.  

 

Ersichtlich gemacht werden im Entwicklungsplan Nr. 5.00 die Hochwasseranschlagli-

nien zum Rötzbach und Hundsdorferbach der Fa. hydrosim :: consulting, die am 

10.10.2011 zur Verfügung gestellt wurden sowie Nachführungen von Gerinnen durch 

ZT für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft DI Christian Kaiser (ehemals Kaiser & Mach 

ZT GmbH).    

 

Wasserbuch: 

Schutzgebiete, Kläranlagen, Brunnen, Quellen und Hochbehälter finden gem. Auszug 

aus dem Wasserbuch vom 17.08.2011 im ÖEP Nr. 5.00 Berücksichtigung und werden 

diese Gebiete größtenteils von der Neufestlegung von Entwicklungspotenzialen freige-

halten.  

Raumordnungsfachliche Konsequenzen:  

 Keine Neufestlegung von Bauland in jenen Bereichen, die aufgrund gelt. Bestim-

mungen (SAPRO, Wasserrechtsgesetz, etc.) von einer solchen Nutzung ausge-

schlossen sind. 

 Großteils Freihaltung der Hochwasserabflussbereiche zur Vermeidung kostenin-

tensiver Sanierungsmaßnahmen bzw. nachteiliger Veränderungen des Abflussge-

schehens. 

 Freihaltung gewässernaher Räume vor Bebauung und Intensivnutzungen gem. 

Programm zur hochwassersicheren Entwicklung der Siedlungsräume (LGBl. Nr. 

117/2005), Leitlinie für die Durchführung der örtlichen Raumordnung und von 

Bauverfahren bei Gefährdung durch wasserbedingte Naturgefahren (Dezember 

2008). 

 Abstimmung der wasserwirtschaftlichen Planungsinteressen im Anlassfall 
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4.1.7  Wald - Waldentwicklungsplan Graz-Umgebung 
(Stand WEP - Revision 1999) 

Gemäß geltendem Waldentwicklungsplan für den politischen Bezirk Graz-Umgebung 

(genehmigt 6.7.1999, Zahl 52256/05-V B5/99 Si) besitzt die Marktgemeinde Juden-

dorf-Straßengel einen Waldflächenanteil von ca. 534,8 ha (50,4) – Stand 31.12.1997. 

Sämtliche Wälder sind Privatwälder.  

 

 
Abbildung 13 - Waldplan - Digitaler Atlas Stmk 

 
Während die Nutzfunktion vorrangig dem Waldeigentümer zu Gute kommt (Verkauf 

von Holz und forstlichen Nebenprodukten), zählen die drei restlichen Funktionen 

(Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungsfunktion) zu den sog. „Sozialfunktionen“ oder ö f-

fentlichen Wirkungen, die primär Bedeutung für die Öffentlichkeit haben. Diese Sozi-

alfunktionen werden von den Waldbesitzern als Leistung für die Öffentlichkeit (noch) 

unentgeltlich bereit gestellt. 
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Es erfolgt der Hinweis, dass bei der östlichen Ortseinfahrt aus Raach auf Gemeinde-

gebiet von Graz dem vorhandenen Wald „Schutzfunktion“ zugewiesen wird.  

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen:  

 Schutz und Erhaltung der Waldflächen im Gemeindegebiet sowie weitgehende 

Freihaltung von Bebauung. 

 

4.1.8  Bekanntgaben des Bundesdenkmalamtes, Landeskonservatorat für 
Steiermark 

Laut Bekanntgabe des Bundesdenkmalamtes, Landeskonservatorat für Steiermark mit 

Schreiben vom 13.04.2010 (GZ: 13.985/1/2010) wird ein Auszug aus dem Denkmal-

verzeichnis mit den denkmalgeschützten Objekten im Gemeindegebiet sowie eine 

Übersicht über die Bodenfundstätten übermittelt.  

 

Unter die erstgenannten fallen die Wallfahrtskirche Maria Straßengel und Kirchhof mit 

Befestigungsanlage, dem ehem. Benefiziatenhaus und Gasthaus Kirchenwirt auf den 

Grdst. Nr. .122/1, .122/3 und .122/4 sowie der Kreuzweg mit 9 Bildstöcken auf den 

Grdst. Nr. 635/1, 640/1 und 1509/2. Weiters werden die Evang. Filialkirche auf Grdst. 

Nr. 596/4, die Flur-/ Wegkapelle auf Grdst. Nr. .109/1, dem ehem. Zementofen auf 

Grdst. Nr. .212/1, Sonderkrankenanstalt f- interne Erkrankungen der Versicherungs-

anstalt der ÖBB auf Grdst. Nr. 582, Murmühle auf Grdst. Nr. 361/4 und die Volks-

schule mit Umfriedung auf Grdst. Nr. .354 genannt.  

 

Die Grundstücke Nr. 568/5, .543, 613/6, 1490, 1491, .122/1/2/3/4, .435, 639, 

640/1/2, 641, 642/1/2/3/4/7, 651/1/3, 652/1, 1509/2, 1880, 1898, .327, 580/7, .213, 

.267, .462, 344/2, 346/1/4, 348, 353/1/5, 459, 472, 778/2, 774/1, 775/1, .489, .368, 

1515/2, .106/1, .135/2, 1522/3, .278, 615 und 616 werden als Bodenfundstätten im 

Flächenwidmungsplan ersichtlich zu machen sein. Diese Bereiche sollen im Interesse 

der dauerhaften Erhaltung von Bebauung freigehalten und alle Bodenveränderungen 

nur im unbedingt notwendigen Ausmaß und unter vorheriger Einschaltung des Bun-

desdenkmalamtes od. einer archäologischen Fachstelle vorgenommen werden.  

 

Die im Internet durch das BDA veröffentlichte Liste der unbeweglichen und archäolo-

gischen Denkmale unter Denkmalschutz mit Stand: 30.05.2011 findet im vorliegen-

den ÖEK Nr. 5.00 ebenfalls Berücksichtigung und deckt sich diese ohnedies mit den 

schriftlichen Bekanntgaben des BDA.  
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Tabelle 2 - Auszug BDA-Homepage 

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen:  

 Die o. a. Bodenfundstätten werden im Entwicklungsplan ersichtlich gemacht und 

ist vor Setzung von baulichen Maßnahmen mit der zuständigen Behörde des Bun-

desdenkmalamtes eine qualifizierte Vorfragenabklärung durchzuführen. Bei sog. 

Zufallsfunden ist die Behörde umgehend zu kontaktieren.  

4.1.9  Naturräumliche Schutzgebiete 

Gem. Bekanntgabe der FA 13C, Fachstelle Naturschutz, des Amtes der Stmk. Landes-

regierung vom 31.05.2010, GZ: FA13C-51J-5/1996-15 sind Landschaftsschutzgebiete, 
Naturdenkmäler und Biotope gem. der Stmk. im Gemeindegebiet von Judendorf-

Straßengel festgelegt. Es sind „keine“ Geschützten Landschaftsteile, Naturschutzge-

biete oder Europaschutzgebiete angeführt.  

 
Landschaftsschutzgebiet nach §6 Naturschutzgesetz: 

Gemäß Angaben der FA 13C, Fachstelle Naturschutz, des Amtes der Stmk. Landesre-

gierung befindet im Gemeindegebiet von Judendorf-Straßengel das Landschaft-

sschutzgebiet Nr. 29 – Westliches Berg- u. Hügelland von Graz. 

 
Naturdenkmal §10 Naturschutzgesetz: 

Laut Angabe der FA 13C, Fachstelle Naturschutz, des Amtes der Stmk. Landesregie-

rung mit Schreiben vom 31.05.2010, GZ: FA13C-51J-5/1996-15 existiert im Gemein-

degebiet von Judendorf-Straßengel ein Naturdenkmal auf dem Grdst. Nr. .122/1, KG 
Judendorf-Straßengel – Naturdenkmal Nr. 92 (Objektname Sommerlinde). 
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bekanntgebene Biotope:  

 06.0108 Rötzgraben 

 06.0153 Steinkogel NW  
 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen:  

 Schützen und Erhalten der ausgewiesenen naturräumlichen Schutzgebiete durch 

gezielte Bebauung/ Freihaltung und Rücksichtnahme auf Freihaltezonen im Zu-

sammenwirken mit dem Orts-, Straßen- und Landschaftsbild. 

 Weitestgehende Sicherung der prägenden Landschaftszüge 

 

4.1.10  Altablagerungen, Altstandorte, potenzielle Verdachtsflächen 

Gesetzliche Grundlage: Altlastensanierungsgesetz (ALSAG), BGBl. Nr. 299/1989 idgF 

BGBl. I Nr. 40/2008 

 § 2 (1) Altlasten  sind Altablagerungen und Altstandorte sowie durch diese 

kontaminierte Böden und Grundwasserkörper, von denen - nach den Ergeb-

nissen einer Gefährdungsabschätzung - erhebliche Gefahren für die Gesund-

heit des Menschen oder die Umwelt ausgehen. Kontaminationen, die durch 

Emissionen in die Luft verursacht werden, unterliegen nicht dem Geltungsbe-

reich des Gesetzes. 

 § 2 (2) Altablagerungen sind Ablagerungen von Abfällen, die befugt oder un-

befugt durchgeführt wurden.  

 § 2 (3) Altstandorte  sind Standorte von Anlagen, in denen mit umweltgefähr-

denden Stoffen umgegangen wurde. 

 § 2 (11) Verdachtsflächen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind abgrenzbare 

Bereiche von Altablagerungen und Altstandorten, von denen aufgrund frühe-

rer Nutzungsformen erhebliche Gefahren für die Gesundheit des Menschen 

oder die Umwelt ausgehen können. 

 

Gemäß Email vom 08.06.2011 der FA17C des Amtes der Stmk. Landesregierung wur-

den die Altlasten- und Altstandortverdachtsflächen gem. Verdachtsflächendatenbank 

Steiermark bekannt gegeben (GZ: FA17C 66.100-06). Aufgrund der amtlichen Be-

kanntgabe liegen mit Stand 04/2010 folgende Altlastenverdachtsflächen und Altablage-

rungen vor: 

•  interne Nr. 6/215: Grdst. Nr. 530/1 und 530/2, KG Judendorf-Straßengel AxE3 

•  interne Nr. 6/232: Grdst. Nr. 479/1, KG Judendorf-Straßengel AxE 

•  interne Nr. 6/280: Grdst. Nr. 855/5, KG Judendorf-Straßengel AxE 

 

                                                
3  AxE = Altablagerung Evidenz FA 17 C – Darstellung gem. Planzeichenverordnung 2007 (LGBl. Nr. 12/2008) „ALTL“. 
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Im Unterschied zum ÖEK Nr. 4.00 werden die Grundstücke Nr. 538/1, 538/2, 558 und 

477/1 nicht mehr angeführt.  

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen:  

 Bei Vorliegen von konkreten Planungsinteressen in oder im Nahbereich dieser 

Flächen ist die zuständige Behörde vorab zu konsultieren und sind im Anlassfall 

bodenmechanische Gutachten beizubringen.  

 

4.2  BEVÖLKERUNG 

4.2.1  Bevölkerungsstruktur (Gemeindedaten) 

Laut Statistik Austria verzeichnete die Marktgemeinde Judendorf-Straßengel zum 

Stichtag 01.01.2011 insgesamt 5.594 Einwohner, wobei sich diese Zahl zu 48,4 % 

aus Männern und 51,6 % aus Frauen zusammensetzt.  

Laut Angaben der Gemeinde (Stichtag 20.10.2011) ist die Bevölkerung wiederum auf 

5.712 Einwohner innerhalb von wenigen Monaten gestiegen.  

 

Altersgruppen: 

856 Personen sind in die Altersgruppe der „unter 15-Jährigen“ zu zählen (das ent-

spricht 15,7 %), 3.697 Personen werden der Altersklasse „15 bis 64 Jahre“ zugeord-

net (rund 67,7 %), 906 Personen werden der Alter sgruppe „65 Jahre und älter“ zu-

geordnet (16,6 %). Diese Werte entsprechen annähernd dem Bezirksdurchschnitt. 

 

Seit Beginn der Volkszählung im Jahre 1951 stieg die Bevölkerung der Marktgemein-

de Judendorf-Straßengel von damals gezählten 2.236 Einwohner bis zum Jahr 2011 

kontinuierlich stark an.  

Ein weiterer Zuwachs der Bevölkerung ist aufgrund der bisherigen Entwicklung und 

Beliebtheit der Gemeinde als Wohnsitzstandort mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit zu erwarten.  

4.2.2  Bevölkerungsentwicklung 

Die Zunahme der Bevölkerung im Bezirk Graz-Umgebung nahm in den letzten Jahren/ 

Jahrzehnten kontinuierlich zu, die 100.000-EinwohnerInnen-Marke wird zwischen 

1971-1981 überschritten und liegt die Zahl der Wohnbevölkerung mit 01.01.2010 bei 

141.977 Einwohnern, aufgeteilt auf 57 Gemeinden (Steiermark: 1.208.372 Einwoh-

ner).   
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Abbildung 14 - Bevölkerungsentwicklung - Statistik Austria 

 

 

Ist-Situation: 

Der derzeitige Stand der Wohnbevölkerung beläuft sich mit Stichtag 20.10.2011 lt. 

Bekanntgabe der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel auf 5.712 Einwohner mit 

Hauptwohnsitz. Weitere 356 Personen sind zum Stichtag 20.10.2011 mit Neben-

wohnsitz gemeldet. 

 

Künftige Entwicklung (ÖROK-Prognose 2009 bis 2050 für den Bezirk Graz-

Umgebung): 

Laut der ÖROK-Prognose wird für den Bezirk Graz-Umgebung insgesamt eine Zu-

nahme der Bevölkerung vor allem bis zum Jahr 2025 vorausgesagt. Bis dahin soll die 

Bevölkerung des Bezirkes die Marke von 162.000 EinwohnerInnen überschreiten.  

 

Trend 1 (Gemeindetrend entsprechend der Entwicklung der letzten 10 Jahre): 

Abgeleitet von der Bevölkerungsentwicklung im Zeitraum von der letzten Volkszäh-

lung 2001 bis zum Oktober 2011 wurde in der Gemeinde ein Zuwachs der Bevölke-

rung von absolut 722 Personen (demnach durchschnittlich + 73 Personen/Jahr) ver-

zeichnet. Eine durchaus beachtliche Zunahme der Bevölkerung ist demnach im 

Trendverlauf erkennbar. 

 

Trend 2 (ergibt sich aus Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung von 1991 bis 

2011): 

Betrachtet man die Entwicklung der Bevölkerung seit der Volkszählung von 1991 so 

ist eine Zunahme der Bevölkerung von absolut 1.411 Personen zu erkennen, dem-

nach durchschnittlich +71 Personen/Jahr. 

 

Trend 3 (Entwicklung der Bevölkerung von 1971 bis 2011): 

Abgeleitet von der Bevölkerungsentwicklung der letzten 40 Jahre (1971 bis 2011) 

konnte die Gemeinde einen Zuwachs von absolut 2.562 Personen verzeichnen, das 

bedeutet +64 Personen pro Jahr. Diese langfristige Entwicklung von +45 % (!) in den 

letzten 40 Jahren entspricht beinahe der Verdoppelung der Bevölkerungszahl über ei-

ne Generation der ansässigen Wohnbevölkerung. 
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Abbildung 15 - Bevölkerungsentwicklung - Trend Prognose 

 

Geburten- und Wanderungsbilanz:  

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bevölkerungsentwicklung durch Geburten- und er-

rechnete Wanderungsbilanzen in den 3 Dekaden bis zur letzten Volkszählung im Jahr 

2001. Die Geburtenbilanzen sind allesamt positiv. Die Wanderungsbilanz ist seit 1971 

durchwegs positiv. Im Vergleich zum Bezirk wächst die Marktgemeinde Judendorf-

Straßengel stark.  

 

 
Abbildung 16 - Wohnbevölkerung - Statistik Austria 
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Es ist auch eine positive Wanderungsbilanz über die letzten Jahrzehnte ersichtlich und 

ist insgesamt deutlich erkennbar, dass die Bevölkerungszunahme in der Marktge-

meinde Judendorf-Straßengel vorwiegend durch Zuwanderung hervorgerufen wird.  

4.2.3  Bevölkerungszielwert 

Ausgehend von der bisherigen langfristigen Bevölkerungsentwicklung von 1971 bis 

2011 (also von 3.150 bis auf 5.712 Einwohner) kann ein stark steigender Trend der 

Bevölkerungsentwicklung abgeleitet werden. Es ist ein erklärtes Ziel der Gemeinde, 

die Bevölkerungszahlen im Rahmen der infrastrukturellen Möglichkeiten  maßvoll zu 

steigern und die Entwicklung der letzten 40 Jahre annähernd konstant zu halten. Die 

wachsende Bevölkerungszahl resultiert aus den vorhandenen sehr attraktiven Wohn-

siedlungsgebieten innerhalb der Gemeinde auch in Verbindung mit der Nahelage zur 

Landeshauptstadt Graz.  

 

Der Bevölkerungszielwert für das Jahr 2026  wird somit nach Darstellung obiger 

Trendprognosen (ÖROK-Prognose 2031, ÖIR-Untersuchungen über Bevölkerungs-

entwicklung und Altersstruktur in der Steiermark, LSTAT 2007) und Gegenüberstel-

lung dieser Ergebnisse in einer modifizierten Trendprognose von ca. 6.750 Ein-

wohnern  angenommen. Dies entspricht einer durchschnittlichen Bevölkerungszu-

nahme von rund +69 Personen pro Jahr und entspricht dies somit auch der Entwick-

lung der letzten Jahrzehnte.  

 

 
Abbildung 17 - Bevölkerung - Trend Ziel Prognose 
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Raumordnungsfachliche Konsequenzen:  

 Anstreben eines Bevölkerungszielwertes von 6.750 Einwohnern bis zum Jahr 2026 

 Schaffung von qualitativ hochwertigen Wohnbaulandpotenzialen unter Berücksich-

tigung des tatsächlichen Bedarfes 

 Bedarfsorientierte Sicherstellung von öffentlich-sozialen und privat-gewerblichen 

Einrichtungen 

 Schutz landwirtschaftlicher Betriebe vor heranrückender Wohnbebauung 

 Schutz der Wohnbebauung vor Emissionen aus landwirtschaftlichen Tierhaltungs-

betrieben 

 Bedarfsausgerichtete Ausweisung von Wohnbaulandpotenzialen 

4.3  SIEDLUNGSSTRUKTUR 

4.3.1  Siedlungsbereiche 

Innerhalb des Gemeindegebietes der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel besitzt das 
bestehende Gemeindezentrum (Ortszentrum) im übergemeindlichen Siedlungsschwer-

punkt eine bedeutende Funktion hinsichtlich der öffentlich-rechtlichen zentralen Ein-

richtungen, privat-gewerblichen Dienste und Versorgungseinrichtungen und ist dem-

gemäß auch als Teilregionales Versorgungszentrum gem. REPRO Graz/Graz-
Umgebung festgelegt.  

4.3.2  Haushalte 

Im Jahr 1981 wurden lt. Statistik Austria insgesamt 1.328 Privat-Haushalte in der 

Gemeinde verzeichnet. Dieser Wert stieg bis zum Jahr 1991 auf 1.601 und bis zum 

Jahr 2001 auf eine Zahl von 2.040 Haushalten an. Ebenso stieg der prozentuelle An-

teil der Einpersonenhaushalte vom Jahr 1981 mit 18,8 % bis zum Jahr 2001 mit 

26,4 % stark an.  

 

Zeitgleich verringerte sich die durchschnittliche Haushaltsgröße von 1981 mit 2,8 auf 

2,4 im Jahr 2001. Laut Angabe der Gemeinde verzeichnet Judendorf-Straßengel mit 

Stichtag 11.05.2011 gem. Auszug aus dem AGWR insgesamt 2603  Haushalte . Die-

se Werte haben sich somit seit der letzten Volkszählung von 2001 enorm erhöht 

(+563). Auch dadurch bedingt ist die durchschnittliche Haushaltsgröße von 2,4 im 

Jahr 2001 auf 2,1 im Jahr 2010 gesunken. Diese Ergebnisse bestätigen den landes-

weiten Trend zu kleineren Haushaltsgrößen und auch den Trend zu Einpersonen-

haushalten. 

 

Laut ÖROK-Prognosen 2001 bis 2031, Teil 2: Haushalte und Wohnungsbedarf nach 

Regionen und Bezirken Österreichs, steigt die Zahl der Haushalte insgesamt im Bezirk 

Graz-Umgebung bis zum Jahr 2031 stark an. Dementsprechend steigt auch die Zahl 

der Einpersonen- und Mehrpersonenhaushalte. 
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Der Bezirk Graz-Umgebung verzeichnete im Jahr 2006 insgesamt 52.550 Haushalte. 

Dieser Wert wird lt. ÖROK-Prognosen 2001 bis 2031, Teil 2: Haushalte und Woh-

nungsbedarf nach Regionen und Bezirken Österreichs kontinuierlich weiter zunehmen 

und im Jahr 2026 einen Wert von 65.802 Haushalten erreichen. In Anlehnung an den 

Bezirkstrend lt. ÖROK-Prognose wird bis zum Jahr 2025 (Planungshorizont des Örtli-

chen Entwicklungskonzeptes) eine stagnierende durchschnittliche Haushaltsgröße von 

rund 2,5 Personen für den Bezirk angenommen. Für die Gemeinde ergibt sich aus 

den aktuellen Zahlen eine durchschnittliche Haushaltsdichte von ca. 2,1 und zeigt sich 

somit der stark abnehmende Trend zu Ein-/Zweipersonenhaushalten auch in der 

Marktgemeinde Judendorf-Straßengel. 

 

 1981 1991 2001 2010 2021 2025 2030 

durchschn. Haushalts-

größe Gemeinde 
2,8 2,7 2,4 2,1    

durchschn. Haushalts-

größe Bezirk 
3,5 3,2  2,55 

2,53 
(ÖROK-

Prognose) 
2,54 

2,55 
(ÖROK-

Prognose) 

Tabelle 3 - Durchschnittliche Haushaltsgrößen 

4.3.3  Gebäude und Wohnungen/ bisherige Bautätigkeit  

 Die Anzahl der Wohnungen beläuft sich im Erhebungsjahr 2001 (Gebäude und 

Wohnungszählung vom 15.05.2001, Quelle: Statistik Steiermark) auf insgesamt 

2.109, wovon 2.035 mit Hauptwohnsitzangabe gemeldet wurden. Es ergibt sich 

für die Dekade von 1991-2001 eine Veränderung von 20,6 % der Wohnung und 

von 27,6 % der Hauptwohnsitzwohnungen.  

 Bis zum Probezählungsjahr 2006 wurden lt. Statistik Austria (Gebäude und Woh-

nungszählung) insgesamt 1.521 Gebäude, davon 1.483 Wohngebäude sowie 38 

Nichtwohngebäude gezählt. In der Gemeinde werden 1.247 Wohngebäude mit 

einer Wohnung und 236 Wohngebäude mit 2 oder mehr Wohnungen gezählt. 

 Lt. Gebäude- und Wohnungszählung 2001 der Statistik Austria entfielen auf die 

Kategorie C (WC und Wasserentnahme in der Wohnung) 11 Wohnung und auf die 

Kategorie D (kein WC oder keine Wasserinstallation in der Wohnung) 23 Woh-

nungen, welches in Summe einen Ersatzbedarf von gesamt 34 Wohnungen 

ergibt. 

 Nach Ergebnissen der Statistik Austria – Wohnbaustatistik wurden von 1993 bis 

zum Jahr 2002 insgesamt 214 Gebäude mit Wohnungen fertig gestellt. Durch-

schnittlich wurden somit im Zeitraum von 1993 bis Ende 2002 rund 22 Gebäude 

mit Wohnungen pro Jahr errichtet.  

 Lt. Angaben der Gemeinde wurden in den Jahren 2002 bis Ende 2010 insgesamt 

237 Wohnungen errichtet.  

 Dies entspricht einer durchschnittlichen Bautätigkeit von rund 27 Wohneinheiten 

pro Jahr und deckt sich dieser Wert mit der Entwicklung der Wohnbaustatistik der 

Jahre 2001 und 2002 der Landesstatistik Steiermark für die Marktgemeinde Ju-



Erläuterungsbericht zum ÖEK Nr. 5.00 Judendorf-Straßengel    Pumpernig & Partner ZT GmbH 

 

  48 

dendorf-Straßengel. Dieser Wert wird für die Abschätzung des Flächenbedarfes 

herangezogen. 

4.3.4  Baulandbedarf 

Die rein rechnerische Ermittlung des Wohnungsbedarfes unter Berücksichtigung des 

Bevölkerungszielwertes der Gemeinde (6.750 Personen) bis zum Jahr 2026 (Pla-

nungshorizont ÖEK Nr. 5.00) geht von folgenden Faktoren aus: 

 

 Bevölkerungsentwicklung (starker Zuzug und junge Familien) und Umschichtung 

der Wohnbevölkerung (weitere Haushaltsverkleinerung) bzw. struktureller Bau-

landbedarf aufgrund der spezifischen Wohnungsgröße und  

 Ersatz von mäßig bis schlecht ausgestatteten Wohnungen (Kategorie C, D) durch 

Neubauten (34 Wohneinheiten).  

 

Raumordnungsfachliche Konsequenz:  

Es ist davon auszugehen, dass der abschätzbare Baulandbedarf für die nächsten 15 

Jahre (2026) innerhalb der im Entwicklungsplan Nr. 5.00 festgelegten Entwicklungs-

grenzen ausreichend Platz finden wird. Die Mobilisierung dieser Entwicklungspotentia-

le ist Aufgabe der differenzierten Festlegungen im 5. Flächenwidmungsplan mit ent-

sprechenden Angaben im zugehörigen Wortlaut. 

4.3.5  Soziale Infrastruktur 

Allenfalls notwendige bedarfsorientierte Anpassungen der vorhandenen sozialen Inf-

rastruktur aufgrund der Bevölkerungsentwicklung sollen durch die getroffenen Fest-

legungen im Entwicklungsplan nicht behindert werden. Die Marktgemeinde Juden-

dorf-Straßengel verfügt über ein Gemeindeamt samt Standesamt, ein modernes Alt-

stoffsammelzentrum (ASZ), einen öffentlichen Kindergarten, einen Privatkindergarten, 

zukünftig auch über ein Kinderbetreuungscenter (Kleinregionales Projekt), eine Volks-

schule, die REHA-Klinik Judendorf-Straßengel, Parkresidenz, Wallfahrtskirche uvm. 

Eine öffentliche Bibliothek und eine Vielzahl von Vereinen (siehe nachfolgende Liste) 

dienen dem sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Gemeinde. 

 

Im Gemeindegebiet sind zahlreiche Gastronomie- und Tourismusbetriebe (Gasthöfe, 

Café, Pensionen, etc.) vorhanden, welche die zunehmende touristische Bedeutung 

der Gemeinde verdeutlichen. Die Gemeinde verfügt über eine bedeutende Veranstal-

tungshalle, ein Fußballstadion, einen Beachvolleyballplatz, einen Skater- und 

Streetsoccerplatz, Tennisplätze und zahlreiche Rad- und Wanderwege und schluss-

endlich einen alten Park im Ortszentrum. 

 

An Vereinen befinden sich in der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel:  

 Freiwillige Feuerwehr Judendorf-Straßengel 

 Österreichische Kinderfreunde Ortsgruppe Judendorf-Straßengel 

 GSV Judendorf 
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 Tourismusverein Judendorf-Straßengel 

 Faschingskomitee 

 Österreichischer Kameradschaftsbund Ortsgruppe Judendorf-Straßengel 

 Naturfreunde Gratwein 

 Unabhängige Bürgerinitiative Judendorf-Straßengel 

 Projekt Sehnsucht – Gemeindeübergreifende Suchtprävention 

 Tennisclub Judendorf-Straßengel 

 Elternverein Volksschule Judendorf-Straßengel 

 Kinder am Straßenglerberg – Verein zur Förderung eines Kindergartens und 

einer Lernwerkstätte 

 laufenten.at 

 Feuerwehr Forum Austria 

 Zwergerltreff  

 Trachtenmusikkapelle der MG Judendorf-Straßengel 

 Eisschützenverein Judendorf-Straßengel 

 Kunst & Kultur – Veranstaltungsverein 

 Verein zur Revitalisierung und Erhaltung des Prälatenhauses Verein 

Prälatenhaus 

 Chor der Kirchenmusik in Maria Straßengel 

 ASBOE Arbeiter-Samariter-Bund-Österreichs Gruppe Graz 

 K3 Verein für Kunst – Kultur – Kommunikation 

 Alpenverein Gratkorn-Gratwein 

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen:  

Zur Sicherung der bestehenden Spiel- und Sportanlagen werden Flächen als Eig-

nungszonen gem. § 3 (2) des Verordnungswortlautes im Entwicklungsplan Nr. 5.00 

festgelegt. 

 

4.4  WIRTSCHAFT 

Eine Analyse der derzeit verfügbaren Wirtschaftsdaten ergibt für die Marktgemeinde 

Judendorf-Straßengel folgendes Bild (Probezählung der Arbeitsstätten 2006).  
 

 Die insg. 2.716 Berufstätigen (= Erwerbstätige und Arbeitslose) ergeben gleich-

zeitig die Erwerbsquote (= Anteil der Berufstätigen, welche in der Gemeinde be-

schäftigt sind, an der Gesamtbevölkerung) von 50,7 %. Dabei ist erkennbar, dass 

die Erwerbsquote der Männer mit 55,2 % deutlich über jener der Frauen mit 

46,6 % liegt.  

 Insgesamt weist die Marktgemeinde Judendorf-Straßengel mit Stand 2001 2.248 

Erwerbstätige am Wohnort (= Zahl der Erwerbstätigen Personen, welche in der 

Gemeinde wohnen) auf.  

 Die Zahl der Erwerbstätigen am Arbeitsort (= Erwerbstätige am Arbeitsort minus 

Auspendler plus Einpendler) beträgt lt. Statistik Austria 582 Personen.  
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 Die Anzahl der Arbeitsstätten innerhalb der Gemeinde beträgt 2006 211 (ohne 

Landwirtschaft). Davon entfallen 14 Arbeitsstätten auf den Bereich Sachgüterer-

zeugung, 1 Arbeitsstätte auf Energie- und Wasserversorgung, 15 Arbeitsstätten 

auf das Bauwesen, 48 Arbeitsstätten auf Handel, Reparatur von Kfz und Ge-

brauchsgütern, 18 Arbeitsstätten entfallen auf den Bereich des Beherbergungs- 

und Gaststättenwesens, 11 Arbeitsstätten auf Verkehr und Nachrichtenübermitt-

lung, 5 Arbeitsstätten auf das Kredit- und Versicherungswesen, 52 Arbeitsstätten 

auf den Bereich Realitätenwesen, 7 Arbeitsstätten auf öffentliche Verwaltung, So-

zialversicherung, Unterrichtswesen, 23 Arbeitsstätten auf Gesundheits-, Veterinär- 

u. Sozialwesen sowie 17 Arbeitsstätten auf den Bereich Erbringung von sonstigen 

öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen. 

 

Der strukturelle Wandel im wirtschaftlichen Bereich spiegelt sich deutlich in der Ver-

teilung der Berufstätigen nach Wirtschaftssektoren im Vergleich der Jahre 1991 bis 

2001 (die letzten beiden Volkszählungen) wider. Waren 1991 von den damals insge-

samt 1.978 Berufstätigen 1,0 % in der Forst- und Landwirtschaft und 38,7 % im se-

kundären Sektor (Industrie, Gewerbe und Bauwesen) beschäftigt, so stieg diese Zahl 

mit der Volkszählung 2001 leicht auf nunmehr 1,1 % im primären Sektor (Land- und  

Forstwirtschaft) und sank auf 27,0 % im sekundären Sektor (Industrie, Gewerbe und 

Bauwesen).  

 

Im Sektor der Dienstleistungen stieg die Zahl der Berufstätigen deutlich von 60,3 % 

auf 71,9 % dem generellen Trend folgend im Jahr 2001 an.  

 

Nachführungen können bei Vorliegen der neuen VZ-Werte 2011 durchgeführt wer-

den.  

4.4.1  Erwerbstätige und Pendler 

Wie bereits o. angeführt, betrug die Zahl der Erwerbstätigen im Erhebungsjahr 2008 

2.781 Personen und ist diese nahe der Zahl aus der Probezählung 2006 mit 2.617 

Erwerbstätigen. Laut Statistik Austria wurden im Erhebungszeitraum 2001 in der Ge-

meinde gesamt 2.248 Erwerbstätige am Wohnort, 2.009 Auspendler und 343 Ein-

pendler gezählt. Der Index der Pendlermobilität (= Auspendler + Einpendler/ Er-

werbstätigen am Wohnort in Prozent) betrug im Erhebungsjahr 2001 rund 104,6. 

Aufgrund der o. a. Ein- und Auspendler ergibt sich weiters ein Pendlersaldo (= Er-

werbstätige am Arbeitsort/ Erwerbstätige am Wohnort in Prozent) von 25,9.  

 
 

Erwerbspersonen 2008  Gesamt  Männer  Frauen  
Anteil an  

Bevölkerung  

Erwerbspersonen  2.781 1.466 1.315 51,2% 
Erwerbstätige 2.698 1.427 1.271 49,7% 
Arbeitslose 83 39 44 1,5% 
Allgemeine Erwerbsqu ote  51,2% 56,2% 46,7% - 
Erwerbsquote 15-64-Jährigen 74,6% 80,3% 69,3% - 
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Stellung im Beruf       
Unselbständig Beschäftigte 2.404 1.282 1.122 44,3% 
Selbständige und mithelfende 

    Familienangeh. 
228 142 86 4,2% 

Temporär von der Arbeit  
   abwesend 

66 3 63 1,2% 

Tabelle 4 - Erwerbspersonen 2008 - Landesstatistik Stmk 

 
        Veränderung  

Pendeltätigkeit  
2001  1991  1981  1991/  

2001  
1981/  
1991  

Beschäftigte am Wohnort (ohne Karenz) 2.248 1.875 1.509 19,9% 24,3% 

Beschäftigte am Arbeitsort (ohne Karenz) 582 489 435 19,0% 12,4% 

Einpendler 343 256 206 34,0% 24,3% 

Auspendler 2.009 1.642 1.280 22,4% 28,3% 

Pendlersaldo -1.666 -1.386 -1.074 
  

Einpendler in % d. Besch. am Arbeitsort 58,9% 52,4% 47,4% 
  

Auspendler in % d. Besch. am Wohnort 89,4% 87,6% 84,8% 
  

Tabelle 5 - Pendeltätigkeit - Landesstatistik Stmk 

 

Übersicht über Arbeitsstätten (Beschäftigte), gegliedert nach Diensten und Einrich-

tungen, welche von öffentlich-sozialer Bedeutung sind (Quelle: Statistik Austria, 

Stand: 15.05.2001). 
 
 
Arbeitsstätten nach 
Abschnitten der 
ÖNACE 1995 

Betriebe 
(Beschäftigte) 

Arbeitsstätten nach Abschnitten 
der ÖNACE 1995 

Betriebe  
(Beschäftigte) 

Sachgütererzeugung 14 Kredit- und Versicherungswesen 5 
Energie- und Wasser-

versorgung 
1 

Realitätenwesen, Unternehmens-
dienstleistung 

52 

Bauwesen 15 
Öffentl. Verwaltung, Sozialversiche-

rung/Unterrichtswesen 
7 

Handel; Reparatur von 
Kfz und Gebrauchs-

gütern 
48 

Verkehr und Nachrichtenübermitt-
lung 

11 

Beherbergungs- und 
Gaststättenwesen 

18 
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozial-

wesen 
12 

Verkehr- und Nachrich-
tenübermittlung 

11 
Erbringung von sonstigen Dienstleis-

tungen 
17 

Tabelle 6 - Arbeitsstätten nach ÖNACE 2003 - Statistik Austria 

4.4.2  Land- und Forstwirtschaft (Basis: Statistik Austria 2006 und 2008, 
Agrarstrukturerhebung 1995 und 1999) 

Der Anteil der Beschäftigten am Arbeitsplatz im primären Sektor betrug zum Zeit-

punkt der letzten Zählung im Jahr 2008 0,9 % (d.h. 23 Personen). 1999 gab es 52 

land- und forstwirtschaftliche Betriebe, 1995 66, dies entspricht einer Veränderung 
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von -21,2 % innerhalb von nur 4 Jahren mit fortlaufendem Trend zur Verringerung 

der landwirtschaftlichen Betriebsstätten. 

2006 verzeichnet die Statistik Austria rund 101 Arbeitsstätten in der Land- und Forst-

wirtschaft.  

4.4.3  Sekundärer Sektor – Industrie- und Produktion, Gewerbe, Bauwesen 

Dem sekundären Wirtschaftssektor werden jene Wirtschaftsabteilungen zugeordnet, 

die eine Veränderung des Ausgangsmateriales im Sinne der Gewinnung, Erzeugung 

und Verarbeitung von Rohprodukten, Halbfertig- bzw. Fertigprodukten durchführen.  

2006 verzeichnet die Statistik Austria 14 Arbeitsstätten in der Sachgüterzeugung, eine 

Arbeitsstätte in der Energie- und Wasserversorgung und 15 im Bauwesen.   

4.4.4  Tertiärer Sektor – Handel, Dienstleistungen und Fremdenverkehr 

Im tertiären Sektor werden alle Wirtschaftsabteilungen zusammengefasst, die den 

Handel bzw. die Lagerung von Fertigprodukten durchführen (zB Einzelhandel). Wei-

ters sind Dienstleistungen jeder Art und Form darin enthalten.  

 

Rund 65 % der nicht land- und forstwirtschaftlichen Arbeitsstätten im Gemeindege-

biet sind dem tertiären Sektor zuzurechnen (Stand: Statistik Austria, Probezählung 

2006). Nach Vorliegen der Volkszählungsergebnisse 2011 (Arbeitsstättenzählung 

2011) werden diese Daten für die Marktgemeinde Judendorf-Straßengel ergänzt. 

 

4.5  TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 

4.5.1  Verkehr 

 
Abbildung 18 - Grundverkehrskarte - Digitaler Atlas Stmk 
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Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV): 

Durch das Gemeindegebiet von Judendorf-Straßengel führt die ÖBB Hauptachse 

Bruck/Mur-Graz mit der S-Bahn1 mit eigenem 2-gleisigen Bahnhof in Judendorf und 

vorgelagertem P+R-Platz. Außerdem wird die Busverbindung zu den Nachbargemein-

den und Stadt Graz durch die Fa. Watzke mit mehreren täglichen Buspaaren im ge-

samten Gemeindegebiet gewährleistet.  

 

Radwegenetz: 

Entlang der Mur verläuft der Radweg R2, der Judendorf-Straßengel mit der Landes-

hauptstadt Graz verbindet und außerdem weiter Richtung Norden und Süden geführt 

wird.  

 

Motorisierter Individualverkehr (MIV)  

Die Anbindung der Marktgemeinde erfolgt über die L 302, L 332 und L 316.  

Die Gemeinde verfügt über keinen Autobahnanschluss an die A9 (Pyhrnautobahn). 

Über den Vollanschluss Gratkorn Nord ist dennoch eine vorhandene Auf-/Abfahrt zur 

Autobahn möglich.  

Gemäß Steirischem Gesamtverkehrskonzept 2008+ sind die o.g. Landesstraßen 332 

und 316 der Kategorie E (Landesstraße von untergeordneter Bedeutung) und die L 

302 zu Kategorie C2 (Landesstraße mit mittlerer Bedeutung) zugeteilt.  

 

Ein weiterer Ausbau der Gemeindestraßen wird angestrebt, um neue Entwicklungspo-

tenziale erschließen und bessere verkehrstechnische Erschließung erlangen zu kön-

nen.  

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen:  

 Berücksichtigung der verkehrstechnischen Erschließung bei weiteren Planungs-

vorhaben. 

 Berücksichtigung der Lärmsituation im Gemeindegebiet im Zuge der nachfolgen-

den Verfahren. 

 Berücksichtigung von Flächen, die dem Ausbau des Gemeindeverkehrsnetzes die-

nen.  

 

4.5.2  Energieversorgung 

Die Stromversorgung der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel erfolgt durch die 

Steweag/Steg über mehrere Mittelspannungsfrei- und –kabelleitungen (10 und 20 kV-

Leitungen) sowie einer 110kV-Leitung.  

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen:  

 Rücksichtnahme auf bestehende Leitungssysteme bei künftiger Siedlungsentwick-

lung (Ausrichtung an der bestehenden Versorgungsinfrastruktur). 

 



Erläuterungsbericht zum ÖEK Nr. 5.00 Judendorf-Straßengel    Pumpernig & Partner ZT GmbH 

 

  54 

4.5.3  Wasserversorgung 

Die Trinkwasserversorgung in der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel wird durch 

den gemeindeeigenen Tiefenbrunnen im Straßenglerfeld zu beinahe 100% sicherge-

stellt.  

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen:  

 Auf den Schutz der Quellfassungen und Brunnen ist generell Bedacht zu nehmen. 

 Ausrichtung der Siedlungsentwicklung an den bestehenden Versorgungsleitungen. 

4.5.4  Abwasser  

Die Siedlungsgebiete der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel sind zu 90-95 % an 
das Kanalnetz angeschlossen und bestehen auch für die restlichen Bereiche bereits 
Ansuchen um wasserrechtliche Genehmigung, sodass eine 100%-ige Kanalanschluss-
dichte bereits in naher Zukunft erzielt werden kann.  
 
Der Gemeindeabwasserplan und die Ausbaupläne des Kanalnetzes wurden bei der 
vorliegenden ÖEK-Planung berücksichtigt.  

4.5.5  Abfallbewirtschaftung 

Die Abfallbewirtschaftung wird von der Fa. Zuser besorgt. 
Das Abfallsammelzentrum der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel liegt im Gewer-
bepark und sind auch dort für die BürgerInnen mit einer Servicekarte die Abgabe zB 
von Sperrmüll und Sondermüll zu angeschlagenen Zeiten möglich.  
 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen:  

 Bzgl. Müllentsorgung sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich 
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5 DAS KONTROLLINSTRUMENT – DIE UMWELTPRÜFUNG 

5.1  PRÜFUNG NACH AUSSCHLUSSKRITERIEN 

Für alle gegenüber dem Siedlungsleitbild Nr. 4.00 idgF geänderten Festlegungen wurde 

eine Vorprüfung hinsichtlich der Bestimmungen des § 4 (Umweltprüfung) Stmk. ROG 

2010 idgF durchgeführt. 

 

Vorweg erfolgte eine Prüfung nach Ausschlusskriterien (Prüfkriterien gemäß Planungs-

leitfaden SUP in der Örtlichen Raumplanung, herausgegeben von der Fachabteilung 

13B, Amt der Stmk. Landesregierung, veröffentlicht Sept. 2011, Stand April 2011). Die 

Ergebnisse der raumordnungsfachlichen Analyse und Begründung, dass keine weiter-

führende Umweltprüfung im Sinne des § 4 (2) Stmk. ROG 2010 idgF durch Erfüllung o. 

g. Ausschlusskriterien erforderlich ist, kann aus der dem Differenzplan beiliegenden 

Differenzliste (sh. Kapitel 3.2 des Erläuterungsberichtes zum Örtlichen Entwicklungs-

konzept) im Detail entnommen werden.  

 

5.2  UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG/ EUROPASCHUTZ-
GEBIET 

Durch die in der Differenzliste erläuterten Planänderungen werden keine neuen Grund-

lagen für Projekte geschaffen, die gemäß dem Anhang 1 UVP-G 2000 idgF einer UVP 

unterliegen. 

 

Im Gemeindegebiet von Judendorf-Straßengel befindet sich kein Europaschutzgebiet. 

 

5.3  ZUSAMMENFASSENDES ERGEBNIS 

In Summe erfolgen Funktionsbereichszuwächse im Ausmaß von ca. 11 ha. 

Wie in der Differenzliste dokumentiert, sind im Zuge der Ausarbeitung des Entwick-

lungsplanes Nr. 5.00 keine erheblichen Änderungen gegenüber dem 4. Siedlungsleitbild 

zu erkennen. Die Erstellung eines Umweltberichts entfällt daher. 
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6 BEILAGEN 
 

6.1 AUSSCHNITT BESTANDSPLAN UND BESTANDSLISTE 
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Pumpernig & Partner ZT GmbH

Bestandsaufnahme der Gewerbeunternehmen
Erhebung in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde GZ: 111FR10

 Stand: 19.4.2010 Bearb.: Pa

lfde Nr. im 
Bestandsplan

Art des Unternehmens Betreiber Adresse bewohnt Kommentar

1 Sachverständiger Turek Gernot Ing. Ahornstraße 3 x
2 Gasthaus Kirchenwirt Horak Alexandra Am Kirchberg 18
3 Text & Layout Aschbacher Klaudia Am Ring 18 x
4 Cafe Sportwetten Thuswohl Markus Bahnhofstraße 17
5 Tierarzt Kriechbaum Anita Bahnhofstraße 17
6 Zahntechniker Auer u. Koch Bahnhofstraße 17
7 Arbeitskräfteüberlasser Magagna Christine Birkenweg 10 x
8 IT - Dienstleistung Heinzel Gernot Birkenweg 2 x
9 Humanenergetiker Huterer Ewald Dr. Ing. Birkenweg 5 x
10 Warenpräsentator Riemer Beate Buchenweg 11 x
11 Textagentur Braunendal Andreas Buchenweg 13 x
12 Werbegrafik Kerstein Siegfried Dammweg 10 x
13 Baumeister Gräber Andreas DI Fabriksstraße  x
14 Transporte Sigmund Bernd Fabriksstraße 29 x
15 Schlosserei Heco Zulfo Fabriksstraße 3 x
16 Herstellung Kabelbäumen Lackner Waltraud Fabriksstraße 43 x
17 Chemie Brenntag CEE GmbH Fabriksstraße 4-6
18 Chemie Graier GmbH Fabriksstraße 4-6
19 Chemie Wöllner GmbH Fabriksstraße 4-6
20 Dachdecker Schön Schön Heinz Feldgasse 23
21 IT - Dienstleistung Watko Wolfgang Ing. Feldgasse 24 x
22 Fernseh-SAT-Heimservice Neuhold Ernst Fichtengasse 16 x

Marktgemeinde Judendorf-Straßengel
Bestandsaufnahme Revision FLWPL 4.00 -> 5.00
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Pumpernig & Partner ZT GmbH

lfde Nr. im 
Bestandsplan

Art des Unternehmens Betreiber Adresse bewohnt Kommentar

23 Bauunternehmen Haiden Anton Fichtengasse 8 x
24 Erdbau / Transport usw. Rainer Helmut Flurgasse 12 x
25 Trockenbau Popic Dragan Gartengasse 3 x
26 IT - Dienstleistung Stieber Herwig Mag. Gartengasse 4 x
27 Seminarorganistion Edler Bettina Dr. Getreidegasse 12 x
28 Digitaldruck Prosignum Handels GmbH Gewerbepark 1
29 Karosseriebauer Bachlinger Michael Gewerbepark 1
30 Altstoffsammelzentrum Marktgemeinde Jdf. Gewerbepark 10
31 ZT - GmbH Kaiser u. Mach Gewerbepark 2
32 Post Verteilerzentrum Österr. Post AG Gewerbepark 4
33 Landmaschinenhandel Knapp Manfred Gewerbepark 4 a
34 Bauunternehmen Silli Bernhard Ing. Gewerbepark 4B
35 Lackfabrik Wildschek Egon Ing. Gewerbepark 5
36 Kraftfahrzeugtechnik Heil Jürgen Gewerbepark 7
37 Restaurierungswerkstatt Zottmann GmbH Gewerbepark 8
38 Cafe "Tankstellencafe",Tankstelle Freicham Günther Gratweiner Straße 1
39 Tierarzt Entner Anna Mag. Gratweiner Straße 5 x Wohnungen darüber

40 Zahnarzt Kobierski Silvia Gratweiner Straße 11 Wohnungen darüber

41 Ernährungsberatung Lischnig Thomas Dr.DI Gratweiner Straße 13 x
42 Facharzt Toplak Joachim Dr. Gratweiner Straße 13
43 Prakt. Ärzte Gruppenpraxis Lischnig H. Gratweiner Straße 13 x
44 Drogeriemarkt Schlecker GmbH Gratweiner Straße 15
45 Friseur Silli Claudia Gratweiner Straße 17
46 Gold- u, Silberschmied Pichler Christian Gratweiner Straße 17
47 Massagen Kollmann Karin Gratweiner Straße 17
48 Prakt. Ärztin Grablowitz Helga Gratweiner Straße 17
49 Privatkindergarten Am Straßenglerberg Gratweiner Straße 17
50 Versicherungen Hofbauer Helmut Gratweiner Straße 17
51 Zahnarzt Moeller Robert Dr. Gratweiner Straße 17
52 Friseur "Mobil" Hötger Elke Gratweiner Straße 18 x
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Pumpernig & Partner ZT GmbH

lfde Nr. im 
Bestandsplan

Art des Unternehmens Betreiber Adresse bewohnt Kommentar

53 Apotheke "Flora" Stastny KG Gratweiner Straße 21 darüber  Fremdenzimmer

54 Gasthaus Lammer Lammer Friederike Gratweiner Straße 19 über Lokal

55 Lammer & Saurer Lammer Beate Gratweiner Straße 19 w.o.

56 Lammer GmbH Lammer Friederike Gratweiner Straße 19 w.o.

57 Rechtsanwalt Klasnic Wolfgang Mag. Gratweiner Straße 19
58 Versicherung Salvet Jürgen Gratweiner Straße 19
59 Trafik Fruhmann Fruhmann Erika Gratweiner Straße 2 
60 Bäckerei Leitner GmbH Gratweiner Straße 23
61 Zimmerei Fuchs Karl Gratweiner Straße 32
62 Kleintransporte Kern Ingrid Gratweiner Straße 56 x
63 Lebensmittelhandel Spar Gratweiner Straße 75
64 Blumen/Fische Gogg Gogg Annemarie Gratweinerstraße 17
65 Schneiderei/Putzerei Kollmann Evelyn Gratweinerstraße 17
66 Gastro Company Jörgl Grazer Straße 10
67 Styriagate Internet Solutions Jörgl Günter Grazer Straße 10 x
68 Altenheim Schenk Johann Dr. Grazer Straße 12
69 Rettung A. Samariter Bund Grazer Straße 13 Wohnung darüber

70 Klinik Judendorf-Straßengel Klinik GmbH Grazer Straße 15
71 Bauunternehmen Neuhold & Co Grazer Straße 2 Wohnungen darüber

72 Schwimmbadzubehör Wolf Franz Grazer Straße 28 Container

73 Handelsgewerbe Harb Stefan Grazer Straße 33 x
74 Servicestation Hasewend Herbert Grazer Straße 33/5 x
75 Gasthaus Cuuk Reiter Anton Grazer Straße 45
76 Software Reiter Anton Grazer Straße 45 über Lokal

77 Schönheitsstudio Tippl Renate Grazer Straße 5 a
78 Bank Raiffeisen Raiba Grazer Straße 59
79 Werbetechnik Höller Hannes Grazer Straße 62
80 Filmproduktion Kogler Lukas Grazer Straße 67 x
81 Gasthaus Das Zentrum Ploder Wolfgang Grazer Straße 69 xüber Lokal

82 Lebensmittelhandel Billa AG Grazer Straße 73
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Pumpernig & Partner ZT GmbH

lfde Nr. im 
Bestandsplan

Art des Unternehmens Betreiber Adresse bewohnt Kommentar

83 Autohandel Herler Karlheinz Grazer Straße 77 a
84 Sägewerk Neubauer Christian Grazer Straße 79
85 Tischler / Küchen / Fenster Paier Josef Grazer Straße 8
86 Aton-Events GmbH Wildpacher K. Grazer Straße 83
87 Gasthaus Posch Posch Günter Grazer Straße 86 neben Lokal

88 Stiegenhaus Gratz Manfred Grazer Straße 88 x
89 Trafik Pucher Pucher Franz Grazerstraße
90 Baumanagement Pagitsch Edith Hauptplatz
91 Fitness Studio Eckhart Josef Hauptplatz
92 Friseur Kalander Anette Hauptplatz
93 Post Postamt Hauptplatz
94 Versicherungen Stoitzner Christian Hauptplatz
95 Marktgemeindeamt Marktgemeinde Jdf. Hauptplatz 1
96 Gasthaus Straßenglerhof Matjasic Manfred Hauptplatz 2
97 Mehrzweckhalle Marktgemeinde Jdf. Hauptplatz 2
98 Lebensmittelhandel Uni Markt Hauptplatz 3
99 Bank Steiermärkische Stmk. Bank Hauptplatz 5
100 Wärmeversorgungsuntern. Mulle Franz Hauptplatz 6
101 Gebäudereinigung Lang Gerald Hundsdorf 107 x
102 Maler und Anstreicher Zwanzgleitner Christian Hundsdorf 114 x
103 Handelsgewerbe Kaspirek Elfriede Hundsdorf 2
104 Metalltechnik Steel & Metall Hundsdorf 2
105 Vermögensberatung Gaulhofer Mario Hundsdorf 81 x
106 Werbungsvertreter Dejanovic Sonja Im Herrgottswinkel 14 x
107 Schönheitssalon Oblasser Ilse Im Herrgottswinkel 4 x
108 Transporte Gräber Engelbert Kapellenweg 2 eigene Halle

109 Furnierhandel Mäser GmbH Kapellenweg 7
110 Mostschenke Klöckl Kugelberg 1 Nebengebäude

111 Werbegrafik Kometter Konstantin Kugelberg 100 x
112 Versicherung Harb Johann Kugelberg 24 x
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Pumpernig & Partner ZT GmbH

lfde Nr. im 
Bestandsplan

Art des Unternehmens Betreiber Adresse bewohnt Kommentar

113 Ecowatt Gmbh Frühwald Otmar DI Kugelberg 69 x
114 Handelsgewerbe Schöberl Alfred Kugelberg 73 a x
115 Brainbox Training Feichtenberger Claudia Kugelberg 82 x
116 Versicherung Vorraber Roman Mag. Mitterstraße 13 x
117 Handelsgewerbe Oswald Peter Mitterstraße 14 x
118 Computertraining Distl Franz Mitterstraße 20 x
119 Landschaftsgärtner Wieser Irmgard Mitterstraße 21 Nebengebäude

120 Handelsgewerbe Kolecsanyi Zoltan Mitterstraße 24 x
121 Gewerbeunternehmen Manzl Rudolf Mitterstraße 25 x
122 Bilanzbuchhalter Nunner Karl Mitterstraße 30 x
123 IT - Dienstleistung Ragger Harald DI Moosgasse 25 x
124 Versicherung Sram Friedrich Moosgasse 35 x
125 Versicherung Hasler Erich Murfeldsiedlung 13 x
126 IT - Dienstleistung Ebner Herbert Murfeldsiedlung 18 x
127 Der Stieglitz Stehlik Christian Murfeldsiedlung 37 x
128 Zusammenbau Möbelbaus. Karner Erwin Murfeldsiedlung 40 x
129 Kläranlage Abwasserverband Murfeldsiedlung 46
130 Konz. Unternehmungen Löffler Manfred Murhofstraße 14 x
131 PR Berater Luttenberger Andreas Murhofstraße 18 x
132 Gartenbau Herneth KEG Murhofstraße 33
133 IT - Dienstleistung Preimesberger Oliver Murhofstraße 46 x
134 Finanzdienstleister Xu Anton Panoramastraße 10 x
135 Rötzwirt Hauptmann Plankenwartherstraße 101
136 Elektrotechnik Wallner Gernot Plankenwartherstraße 42 x
137 Lebens- Sozialberatung Lercher Simona Plankenwartherstraße 46 x
138 Augenarzt Zwittnig Elisbaeth Dr. Plankenwartherstraße 6 x
139 Zahnarzt Zwittnig Peter Dr. Plankenwartherstraße 6 x
140 Cafe Tennisplatz Kois Waltraud Radweg 1
141 Fußballstadion Marktgemeinde Jdf. Radweg 1 A
142 Handelsgewerbe Maier Brigitte Ringsiedlung 102 x
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Pumpernig & Partner ZT GmbH

lfde Nr. im 
Bestandsplan

Art des Unternehmens Betreiber Adresse bewohnt Kommentar

143 Handelsgewerbe Koller Stefan Ringsiedlung 39 x
144 KFZ Qualitätskontrolle Mörth Michael Ringsiedlung 61 x
145 Metalltechnik Salchenegger Josef Ringsiedlung 77 x
146 Finanzdienstleister Reiter Kurt Rötzbachsiedlung 8 a x
147 Seminarorganistion Fertala-Stradner Nadine Rötzbachsiedlung 8 a x
148 Baumeister Pratter Horst DI Rötzer Straße 17 x
149 IT - Dienstleistung Steinkleiber Bernd DI Rötzer Straße 3 x
150 Mechatronik/ Unternehmsb. Kaltenberger Thomas Rötzer Straße 32 x
151 ES Consulting Erhart-Schippek Dr. Rötzer Straße 38 x
152 Elektrotechnik Taferner Richard Rötzer Straße 63 a x
153 Handelshaus Import/Export Zettl Margit Rötzer Straße 84
154 Tontechnik Baton Franz Ing. Schillerstraße 30 x
155 Cafe Kulturkeller Gollinger Michael Schulstraße 1
156 Installationen Gollinger Gollinger Michael Schulstraße 1
157 Cafe Gollinger Gollinger Ingrid Schulstraße 1 
158 Humanenergetiker Hoffellner Erika Schulstraße 17 x
159 Online Umfragen Weingrill Gerd Schulstraße 19 x
160 Versicherung Mayr Martin Schulstraße 19 x
161 Vis Comica & Graphic Dsign Lagler Gerald Schulstraße 19 x
162 Friseur Kollmann Anita Schulstraße 24 x
163 Volksschule Judendorf Marktgemeinde Jdf. Schulstraße 3 
164 Feuerwehrrüsthaus Feuerwehr Jdf. Schulstraße 39 derzeit Zu-/Umbau

165 Freizeitheim Marktgemeinde Jdf. Schulstraße 41
166 Kindergarten Marktgemeinde Jdf. Schulstraße 5
167 Cafe Kielhauser Kielhauser Stefan Schulstraße 7
168 Lokal "GÜ" Swoboda Stefan DI Schulstraße 7
169 Handelsagentur Eber Geremar Schulstraße 9 x
170 Rammtechnik Fleissner Fleissner GmbH Siedlungsstraße 1 x
171 Handelsgewerbe Pichelbauer Karl Siedlungsstraße 55 x
172 Gebäudereinigung Ahm Gerald Siedlungsstraße 59 x

in einem Gebäude

Wohnung über Geschäften
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173 Friseur Astrid "Mobil" Ozinger-Steinwender A. Sternweg 2 x
174 Blumen Wieser Wieser Straßengelstraße 1
175 Filmproduktions GmbH. Schlamberger Michael Dr Straßengelstraße 1
176 Informationstechnik Strobl Christian Straßengelstraße 1
177 Jausenprofi Ließ Gernot Mag. Straßengelstraße 1
178 Learn2day Lernzentrum Unger Heike Straßengelstraße 1
179 Cafe Marianne Hauptmann Straßengelstraße 2
180 Cafe Piano Schmid Karina Straßengelstraße 3
181 Tonstudio Pfleger Ewald Straßengelstraße 3
182 Buchmaier GmbH Buchmaier GMBH Waldweg 23 x
183 ZT Reisner Reisner Johann, DI Am Hang x
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